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Artikel Ziffer Vorschlag der EK Änderungsvorschläge EP Finale Version #

Artikel 1 -1. Artikel 
1 erhält 
folgende 
Fassung: 
[in finaler 
Version 1.]

[nicht vorhanden] „Artikel 1

In dieser Verordnung werden die Regeln für den In-
halt, die Vorlage und die Prüfung der Stabilitätspro-
gramme und Konvergenzprogramme und für die Be-
obachtung  von  deren  Umsetzung  im  Rahmen  der
multilateralen Überwachung des Rates und der Kom-
mission  festgelegt,  um  das  Entstehen  übermäßiger
öffentlicher  Defizite  und  Schulden  bereits  in  einem
frühen Stadium zu verhindern, die Überwachung und
Koordinierung der Wirtschaftspolitik zu fördern und
dadurch  die  Erreichung  der  Ziele  der  Union  für
Wachstum und Beschäftigung zu unterstützen.

Durch  diese  Verordnung wird  die  allgemeine  Regel
aufgestellt,  dass  die  Haushalte  der  Mitgliedstaaten
über  einen  Wirtschaftszyklus  hinweg  ausgeglichen
sein müssen, um die Tragfähigkeit der öffentlichen Fi-
nanzen sicherzustellen.“

„Artikel 1

In dieser Verordnung werden die Regeln für den Inhalt,
die Vorlage und die Prüfung der Stabilitätsprogramme
und Konvergenzprogramme und für die Beobachtung
von deren Umsetzung im Rahmen der multilateralen
Überwachung durch den Rat und die Kommission fest-
gelegt, um das Entstehen übermäßiger öffentlicher De-
fizite bereits in einem frühen Stadium zu verhindern,
die Überwachung und Koordinierung der Wirtschafts-
politik zu fördern und dadurch die Erreichung der Ziele
der Union für Wachstum und Beschäftigung zu unter-
stützen.“ 

[nicht aufgenommen]

3

3

1. Artikel 2
erhält fol-
gende Fas-
sung:

„Artikel 2

Für die Zwecke dieser Verordnung sind „teilnehmende
Mitgliedstaaten“ die Mitgliedstaaten, die als Währung
den Euro haben, und „Mitgliedstaaten mit Ausnahme-
regelung“ alle anderen Mitgliedstaaten.“

„Artikel 2

Im Sinne dieser Verordnung gelten folgende Begriffs-
bestimmungen:

a) „Teilnehmende Mitgliedstaaten“  sind die Mitglied-
staaten, die als Wahrung den Euro haben;

b) „Mitgliedstaaten mit Ausnahmeregelung“  sind alle
anderen Mitgliedstaaten.“

„Artikel 2 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Aus-
druck: 

a) ‚teilnehmende Mitgliedstaaten‘ die Mitgliedstaaten,
deren Währung der Euro ist; 

b)  ‚nicht teilnehmende Mitgliedstaaten‘  alle  anderen
Mitgliedstaaten.“ 

1

1a. Fol-
gender 
Abschnitt 
wird ein-
gefügt: [in
finaler 

[nicht vorhanden] „ABSCHNITT 1-A: EUROPÄISCHES SEMESTER FÜR DIE
WIRTSCHAFTSPOLITISCHE KOORDINIERUNG

Artikel 2-a

(1)  Um  eine  engere  Koordinierung der  Wirtschafts-
politik  und  eine  dauerhafte  Konvergenz  der  Wirt-
schaftsleistungen der Mitgliedstaaten zu gewährleis-
ten, sollte der Rat die in Artikel 121 Absatz 3 AEUV

„ABSCHNITT 1-A:  EUROPÄISCHES SEMESTER FÜR DIE
WIRTSCHAFTSPOLITISCHE KOORDINIERUNG 

Artikel 2-a 

(1)  Um  eine  engere  Koordinierung  der  Wirtschafts-
politik  und  eine  dauerhafte  Konvergenz  der  Wirt-
schaftsleistung der Mitgliedstaaten zu gewährleisten,
führt der Rat die multilaterale Überwachung als inte-

3
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Version: 
3.]

erwähnte multilaterale Überwachung als Bestandteil
des Europäischen Semesters für die wirtschaftspoliti-
sche Koordinierung (Semester)  im Einklang mit  den
im  AEUV  festgelegten  Zielen  und  Anforderungen
durchführen.

(2) Das Semester umfasst unter anderem

a) die multilaterale Überwachung der Stabilitäts- und
Konvergenzprogramme  nach  der  vorliegenden  Ver-
ordnung,

b) die multilaterale Überwachung der in Artikel 2-ac
erwähnten nationalen Reformprogramme,

c)  die  Bestimmung  und  Umsetzung  der  Grundzüge
der  Wirtschaftspolitik  der  Mitgliedstaaten  und  der
Union (Grundzüge der Wirtschaftspolitik) nach Maß-
gabe  des  Artikels  121  Absatz  2  AEUV  und  der  be-
schäftigungspolitischen  Leitlinien,  welche  die  Mit-
gliedstaaten nach Maßgabe des Artikels 148 Absatz 2
AEUV berücksichtigen, (Beschäftigungsleitlinien),

d) die Umsetzung der Vermeidung und Korrektur ma-
kroökonomischer Ungleichgewichte nach der Verord-
nung (EU) Nr. .../2011,

e) die Durchführung des Verfahrens bei einem über-
mäßigen  Defizit  nach  der  Verordnung  (EG)  Nr.

gralen Bestandteil des Europäischen Semesters für die
wirtschaftspolitische  Koordinierung  im  Einklang  mit
den  im  Vertrag  über  die  Arbeitsweise  der  Europäi-
schen Union (AEUV) festgelegten Zielen und Anforde-
rungen durch.

(2) Dieses Europäische Semester umfasst:

c)  die  Übermittlung  und  Bewertung  der  Stabilitäts-
oder Konvergenzprogramme der Mitgliedstaaten nach
dieser Verordnung;

d) die Übermittlung und Bewertung der nationalen Re-
formprogramme  der  Mitgliedstaaten  zur  Unterstüt-
zung der Strategie der Union für Wachstum und Be-
schäftigung, die gemäß den Leitlinien der Buchstaben
a und b und den für die Mitgliedstaaten von der Kom-
mission und vom Europäischen Rat zu Beginn des jähr-
lichen Überwachungszyklus aufgestellten allgemeinen
Leitlinien erarbeitet wurden;

a) die Bestimmung und Überwachung der Umsetzung
der Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaa-
ten und der Union (Grundzüge der Wirtschaftspolitik)
nach Maßgabe des Artikel 121 Absatz 2 AEUV; 

b)  die  Bestimmung und Prüfung der  Umsetzung der
von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 148 Absatz 2
AEUV zu berücksichtigenden beschäftigungspolitischen
Leitlinien (beschäftigungspolitische Leitlinien); 

e)  die  Überwachung  zur  Vermeidung  und  Korrektur
makroökonomischer Ungleichgewichte gemäß Verord-
nung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. November 2011 über die Ver-
meidung und Korrektur makroökonomischer Ungleich-
gewichte (*). 

[nicht aufgenommen]

3

3

3

3

3

3
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1467/97.

(3) Jeder Vorschlag der Kommission, der sich als Teil
des  Semesters  an  die  Union  insgesamt richtet,  um-
fasst  eine  Folgenabschätzung  der  vorgeschlagenen
politischen  Maßnahmen  im  Einklang  mit  Artikel  9
AEUV.

(4)  Das  Europäische  Parlament  und  die  nationalen
Parlamente werden ordnungsgemäß in das Semester
einbezogen,  um  die  Transparenz,  die  Eigenverant-
wortung  und  die  Rechenschaftspflicht  der  getroffe-
nen Entscheidungen zu steigern. Damit die angemes-
sene  Einbeziehung  des  Europäischen  Parlaments  si-
chergestellt ist, schließen das Europäische Parlament,
der Rat und die Kommission bis  zum 31. Dezember
2011 eine interinstitutionelle Vereinbarung.

Diese interinstitutionelle Vereinbarung wird alle drei
Jahre überprüft und geändert, falls dies sachgemäß
ist.

Artikel 2aa

Der nach Artikel  134 AEUV eingesetzte Wirtschafts-
und Finanzausschuss, der nach Artikel 150 AEUV ein-
gesetzte Beschäftigungsausschuss und der nach Arti-
kel 160 AEUV eingesetzte Ausschuss für Sozialschutz
werden im Rahmen des Semesters immer dann kon-
sultiert, wenn dies sachgerecht ist.
Alle einschlägigen Beteiligten, insbesondere die Sozi-
alpartner, werden im Rahmen des Semesters zu den
wichtigsten politischen Maßnahmen, die von den In-
stitutionen der Union zu erörtern sind, konsultiert.

[nicht aufgenommen]

(4) Das Europäische Parlament wird in das Europäische
Semester  umfassend  eingebunden,  um  die  Transpa-
renz, die Eigenverantwortung und die Rechenschafts-
pflicht für die getroffenen Entscheidungen zu steigern,
insbesondere über den Wirtschaftlichen Dialog gemäß
Artikel 2-ab dieser Verordnung.

[nicht aufgenommen]

[unter (4)]  Der Wirtschafts- und Finanzausschuss, der
Ausschuss  für  Wirtschaftspolitik,  der  Beschäftigungs-
ausschuss und der Ausschuss für Sozialschutz werden
gegebenenfalls  im Rahmen des Europäischen Semes-
ters  konsultiert.  Die  einschlägigen  Beteiligten,  insbe-
sondere die Sozialpartner, werden im Rahmen des Eu-
ropäischen Semesters gegebenenfalls in Bezug auf die
zentralen politischen Fragen gemäß den Bestimmun-
gen  des  AEUV  und  der  nationalen  rechtlichen  und
politischen Regelungen eingebunden. 

Der Präsident  des Rates und die Kommission gemäß
Artikel 121 AEUV sowie gegebenenfalls der Präsident
der  Euro-Gruppe  erstatten  dem  Europäischen  Parla-
ment und dem Europäischen Rat jährlich Bericht über
die Ergebnisse der multilateralen Überwachung. Diese

3

3

3

3

3
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Berichte sollten Bestandteil  des Wirtschaftlichen Dia-
logs gemäß Artikel 2-ab dieser Verordnung sein. 

[…].“ 

1b. Fol-
gender 
Abschnitt 
wird ein-
gefügt: [in
finaler 
Version: 
4.]

[nicht vorhanden] „ABSCHNITT 1-Aa: WIRTSCHAFTLICHER DIALOG

Artikel 2-ab

Um den Dialog zwischen den Institutionen der Union,
insbesondere dem Europäischen Parlament, dem Rat
und der  Kommission,  einerseits  und den nationalen
Parlamenten, den nationalen Regierungen und ande-
ren einschlägigen Gremien der Mitgliedstaaten ande-
rerseits zu vertiefen und größere Transparenz und Re-
chenschaftspflicht zu gewährleisten, kann der zustän-
dige Ausschuss des Europäischen Parlaments zur ma-
kroökonomischen  und haushaltspolitischen Überwa-
chung, die durch den Rat und die Kommission erfolgt,
Hearings  abhalten  und  öffentliche  Debatten  durch-
führen.“

„ABSCHNITT 1-Aa: WIRTSCHAFTLICHER DIALOG

Artikel 2-ab 

(1) Zur Verbesserung des Dialogs zwischen den Orga-
nen der Union, insbesondere zwischen dem Europäi-
schen Parlament,  dem Rat und der Kommission und
um  ein  höheres  Maß  an  Transparenz  und  Rechen-
schaftspflicht  zu  gewährleisten,  kann  der  zuständige
Ausschuss des Europäischen Parlaments den Präsiden-
ten des Rates, die Kommission und gegebenenfalls den
Präsidenten  des Europäischen Rates  oder  den Präsi-
denten der Euro-Gruppe einladen, vor dem Ausschuss
zu erscheinen, um Folgendes zu erörtern:

[…] 

[es folgt eine detaillierte Aufzählung der Kontrollberei-
che des EP; dieser Artikel findet sich in dieser Form be-
reits in den Abänderungen des EP vom 23. Juni 2011
auf]

3

1c. 
Folgender 
Abschnitt 
wird 
eingefügt:

[nicht vorhanden] „ABSCHNITT  -1Ab:  NATIONALE  REFORMPROGRAM-
ME

Artikel 2-ac

(1)  Die  Mitgliedstaaten  erstellen  nationale  Reform-
programme,  um  ihre  Wirtschaftspolitik  im  Hinblick
auf einen Beitrag zur Erreichung der Ziele der Union
verfolgen zu können, im Einklang mit den einschlägi-
gen Bestimmungen des AEUV und unter Achtung ih-
rer  Verpflichtungen  hinsichtlich  ihrer  Wirtschafts-
politik als einer Angelegenheit von gemeinsamem In-
teresse nach Artikel 121 Absatz 2 AEUV.

[nicht aufgenommen] 3
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(2)  Die  nationalen  Reformprogramme der  Mitglied-
staaten  unterstützen  die  Strategie  der  Union  für
Wachstum und Arbeitsplätze und enthalten konkrete
politische  Ziele  und  damit  zusammenhängende  Re-
formen  sowie  öffentliche  und  private  Investitionen
und weitere einschlägige politische Maßnahmen. Sie
werden gemäß Folgendem erstellt:

a)  den  Grundzügen  der  Wirtschaftspolitik  und  den
beschäftigungspolitischen Leitlinien,

b)  den  jährlichen  politischen  Leitlinien  des  Europäi-
schen Rates und zusätzlichen Verpflichtungen, 

c) etwaigen Stellungnahmen oder Empfehlungen des
Rates  oder  Verwarnungen  der  Kommission  an  den
betreffenden  Mitgliedstaat  nach  Maßgabe  der  ein-
schlägigen Bestimmungen des AEUV.

(3) Jeder Mitgliedstaat legt dem Rat und der Kommis-
sion alljährlich vor  dem 30.  April  das  nationale Re-
formprogramm zur multilateralen Überwachung ge-
mäß Artikel 121 Absatz 3 AEUV vor.

(4) Jeder Mitgliedstaat veröffentlicht sein nationales
Reformprogramm  nach  ordnungsgemäßer  Einbezie-
hung des nationalen Parlaments und nach Konsultati-
on  nationaler  Beteiligter,  einschließlich  der  Sozial-
partner.

(5) Der Rat beaufsichtigt auf der Grundlage von Be-
wertungen der Kommission und als Teil der multilate-
ralen Überwachung gemäß Artikel 121 AEUV die Um-
setzung der  nationalen  Reformprogramme der  Mit-
gliedstaaten gemäß den in Absatz 2 genannten politi-
schen Leitlinien, Verpflichtungen, Empfehlungen und
Verwarnungen.

(6) Bei den Bewertungen durch die Kommission wer-
den  die  Informationen  berücksichtigt,  die  von  den

3

3

3

3

3

3

3

3
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Mitgliedstaaten,  vor  allem  denen  des  Euro-Wäh-
rungsgebiets,  untereinander  und  der  Kommission
über  geplante  wirtschaftspolitische  Entscheidungen
mit erwarteten erheblichen Spill-over-Effekten bereit-
gestellt werden und die über das Potenzial verfügen,
das  reibungslose  Funktionieren  des  Binnenmarktes
und der Wirtschafts- und Währungsunion zu gefähr-
den.

(7) Der Rat bewertet auf der Grundlage einer Emp-
fehlung  der  Kommission,  ob  die  ökonomischen  An-
nahmen, auf denen die nationalen Reformprogram-
me beruhen, plausibel sind.

(8) Der Rat gibt auf Vorschlag der Kommission eine
Stellungnahme  zu  jedem  nationalen  Reformpro-
gramm ab. Gelangt der Rat zu der Auffassung, dass
die Ziele und Inhalte eines Programms anspruchsvol-
ler formuliert  werden sollten, so richtet er in seiner
Stellungnahme eine Empfehlung an den betreffenden
Mitgliedstaat,  eine Anpassung der politischen Maß-
nahme, die er in seiner nationalen Reform vorgelegt
hat, binnen zwei Monaten vorzulegen. Das angepass-
te Programm wird vom Rat und von der Kommission
gemäß dem Verfahren dieses Artikels geprüft.

(9) Bei einer erheblichen Abweichung von den politi-
schen Zielen, die in der Stellungnahme gemäß Absatz
8 festgelegt werden, richtet die Kommission eine Ver-
warnung an den Mitgliedstaat. Die Verwarnung wird
öffentlich gemacht. Der Rat kann auf Vorschlag der
Kommission auch eine Empfehlung an den betreffen-
den  Mitgliedstaat  richten,  die  notwendigen  Anpas-
sungsmaßnahmen zu ergreifen.

(10) Der Präsident des Rates und der Präsident der
Kommission erstatten jährlich dem Europäischen Par-
lament und dem Europäischen Rat Bericht über die
Ergebnisse  der  multilateralen  Überwachung gemäß
Artikel 121 Absatz 5 AEUV. Hat der Rat schwere Be-
denken hinsichtlich des Fortschritts, den ein Mitglied-

3

3

3

3
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staat  erreicht  hat,  kann der  Rat  auf  Vorschlag  der
Kommission dem Europäischen Parlament  und dem
Europäischen Rat einen Bericht vorlegen.

(11) In den in den Absätzen 9 und 10 erwähnten Fäl-
len kann das Europäische Parlament  den betreffen-
den Mitgliedstaat einladen, seine Politik vor seinem
zuständigen Ausschuss zu erläutern.

3

1d. Artikel
2a erhält 
folgende 
Fassung: 
[in finaler 
Version: 
5.]

[nicht vorhanden]

„Jeder Mitgliedstaat setzt sich ein differenziertes mit-
telfristiges  Ziel  für  seine  Haushaltslage.  Diese  mit-
gliedstaatspezifischen  mittelfristigen  Haushaltsziele
können von der Anforderung eines nahezu ausgegli-
chenen oder  einen  Überschuss  aufweisenden  Haus-
halts abweichen und gleichzeitig eine Sicherheitsmar-
ge im Hinblick auf die öffentliche Defizitquote von 3
% des BIP vorsehen. Jedes mittelfristige Haushaltsziel
gewährleistet  tragfähige  öffentliche  Finanzen  oder
einem raschen Fortschritt in Richtung auf eine solche
Tragfähigkeit und eröffnet gleichzeitig in diesem Zu-
sammenhang  einen  haushaltspolitischen  Spielraum
insbesondere  für  die  erforderlichen  öffentlichen  In-
vestitionen.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren bewegen sich
die  länderspezifischen  mittelfristigen  Haushaltsziele
für die Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt ha-
ben, und die Mitgliedstaaten des WKM2 innerhalb ei-
ner  konkreten  Spanne,  die  konjunkturbereinigt  und
ohne  Anrechnung  einmaliger  und  befristeter  Maß-
nahmen zwischen -1 % des BIP und einem ausgegli-
chenen oder  einen  Überschuss  aufweisenden  Haus-
halt liegt.

Das  mittelfristige  Haushaltsziel  wird alle  drei  Jahre
überprüft und gegebenenfalls öfter im Falle der Um-
setzung einer größeren Strukturreform.

„Artikel 2a 

Jeder Mitgliedstaat setzt sich ein differenziertes mittel-
fristiges  Haushaltsziel  für  seine  Haushaltslage.  Diese
länderspezifischen  mittelfristigen  Haushaltsziele  kön-
nen von der Anforderung eines nahezu ausgeglichenen
oder  einen  Überschuss  aufweisenden  Haushalts  ab-
weichen  und  gleichzeitig  eine  Sicherheitsmarge  im
Hinblick auf die öffentliche Defizitquote von 3 % des
BIP vorsehen. Diese mittelfristigen Haushaltsziele ge-
währleisten tragfähige öffentliche Finanzen oder einen
raschen Fortschritt in Richtung auf eine solche Tragfä-
higkeit und eröffnen gleichzeitig einen haushaltspoliti-
schen Spielraum, wobei insbesondere der Notwendig-
keit von öffentlichen Investitionen Rechnung getragen
wird. 

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren bewegen sich
die  länderspezifischen  mittelfristigen  Haushaltsziele
für die teilnehmenden Mitgliedstaaten und für die Mit-
gliedstaaten, die am WKM2 teilnehmen innerhalb ei-
ner  konkreten  Spanne,  die  konjunkturbereinigt  und
ohne Anrechnung einmaliger und befristeter Maßnah-
men zwischen -1 % des BIP und einem ausgeglichenen
oder einen Überschuss aufweisenden Haushalt liegt. 

Das  mittelfristige  Haushaltsziel  wird  alle  drei  Jahre
überprüft.  Das  mittelfristige  Haushaltsziel  eines  Mit-
gliedstaats kann weiter angepasst werden, wenn eine
strukturelle Reform mit erheblichen Auswirkungen auf
die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen umgesetzt
wird. 

3
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Das mittelfristige Haushaltsziel ist ein integraler Be-
standteil der nationalen mittelfristigen Haushaltsrah-
men  im  Einklang  mit  dieser  Verordnung  und  der
Richtlinie 2011/.../EU des Rates über die Anforderun-
gen  an  die  haushaltspolitischen  Rahmen  der  Mit-
gliedstaaten.“

Die Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsziels wird
gemäß Kapitel IV der Richtlinie 2011/85/EU vom 8. No-
vember 2011 des Rates über die Anforderungen an die
haushaltspolitischen  Rahmen der  Mitgliedstaaten  (*)
in den nationalen mittelfristigen Haushaltsrahmen auf-
genommen.
___________ 
(*) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 41.“.

1e. 
Folgender 
Abschnitt 
wird 
eingefügt:

[nicht vorhanden] „ABSCHNITT  1Aa:  NATIONALE  EIGENVERANTWOR-
TUNG

Artikel 2aa

(1)  Jeder  teilnehmende  Mitgliedstaat  integriert  die
Ziele des Stabilitäts- und Wachstumspakts sowie die
aus dem AEUV erwachsenden Verpflichtungen im Be-
reich der Haushaltspolitik in das nationale Recht.

Teilnehmende Mitgliedstaaten schaffen einen mittel-
fristigen  Haushaltsrahmen  mit  einem  Finanzpla-
nungshorizont von mindestens vier Jahren, damit sie
ein sinnvolles mittelfristiges Ziel festlegen können.

(2) Für teilnehmende Mitgliedstaaten gewährleisten
unabhängige Gremien und Institutionen,  die  im Be-
reich der Haushaltspolitik tätig sind, eine informierte
nationale  Debatte  über  aktuelle  strukturelle  Haus-
haltspositionen und über die mittelfristigen Ziele, wie
sie in dieser Verordnung festgelegt sind.

(3)  Teilnehmende  Mitgliedstaaten  legen  nationale
numerische Haushaltsregeln, die wirksam zur Einhal-
tung ihrer jeweiligen aus dem AEUV erwachsenden
Verpflichtungen im Bereich der Haushaltspolitik bei-
tragen. Solche numerische Haushaltsregeln stehen in
vollkommenem Einklang mit dem mittelfristigen Ziel
und ergänzen es.

(4)  Teilnehmende  Mitgliedstaaten  erarbeiten  natio-
nale Haushaltsrahmen, durch die die Einhaltung der

[nicht übernommen] 3

3

3

3
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Ziele  des  Stabilitäts-  und  Wachstumspakt  sicherge-
stellt wird. Die Erarbeitung nationaler Haushaltsrah-
men kann über das nationale Recht oder durch eine
politische  Vereinbarung  auf  nationaler  Ebene erfol-
gen. Bei der Erarbeitung ihrer nationalen Haushalts-
rahmen  gehen  die  teilnehmenden  Mitgliedstaaten
gegebenenfalls  über  die  Mindestanforderungen  ge-
mäß der Richtlinie 2011/.../EU des Rates über die An-
forderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der
Mitgliedstaaten hinaus. Die teilnehmenden Mitglied-
staaten bemühen sich um eine parlamentarische Billi-
gung ihrer Stabilitätsprogramme. Wenn es keine par-
lamentarische Billigung gab, wird dies im Stabilitäts-
programm vermerkt.

(5) Die Mitgliedstaaten haben insbesondere bei der
Aufstellung ihrer  Haushalte  die  Orientierungen und
Empfehlungen des Rates und der Kommission zu be-
rücksichtigen  und  die nationalen  Parlamente in  die
Verfahren zur wirtschaftspolitischen Koordinierung in
geeigneter Weise einzubeziehen. Bei der Vorlage des
Haushaltsentwurfes  bei  dem  nationalen  Parlament
legen die Mitgliedstaaten auch etwaige Stellungnah-
men des Rates oder der Kommission zum Stabilitäts-
programm  und  im  Falle  einer  erheblichen  Abwei-
chung vom Anpassungspfad in Richtung auf das mit-
telfristige Haushaltsziel im Sinne von Artikel 5 Absatz
1 Unterabsatz 3 dieser  Verordnung die Empfehlung
der Kommission zusammen mit einer Erläuterung vor,
wie diese Stellungnahmen und Empfehlungen berück-
sichtigt wurden.

(6)  Die  Mitgliedstaaten  gewährleisten  die  fachliche
Unabhängigkeit  der  einzelstaatlichen  statistischen
Stellen,  die  mit  dem  in  der  Verordnung  (EG)  Nr.
223/2009 festgelegten Verhaltenskodex für europäi-
sche Statistiken im Einklang stehen, und der nationa-
len Rechnungshöfe. Dies erfordert mindestens

a) transparente Einstellungs- und Entlassungsprozes-
se, die vom Ergebnis politischer Wahlen unabhängig
sein müssen,

3

3

3
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b) die  Zuweisung von Haushaltsmitteln,  die jährlich
zu erfolgen hat, 

c) das Datum der Veröffentlichung statistischer Infor-
mationen, das mindestens ein Jahr im Voraus zu be-
stimmen ist.

3

3

1f. 
Folgender 
Abschnitt 
wird 
eingefügt:

[nicht vorhanden] „ABSCHNITT  1Ab:  ANHÖRUNG  DES  PRÄSIDENTEN
DER EUROGRUPPE

Artikel 2ab

Der Präsident der Eurogruppe kann auf Anforderung
des Europäischen Parlaments oder aus eigener Initia-
tive  von den  zuständigen Ausschüssen des  Europäi-
schen  Parlaments  insbesondere  zu  dem  Arbeitspro-
gramm der Eurogruppe und der wirtschaftlichen Lage
im Euro-Währungsgebiet, der Entwicklung makroöko-
nomischer  Ungleichgewichte  im  Euro-Währungsge-
biet, der Wettbewerbsfähigkeit in den teilnehmenden
Mitgliedstaaten und der tatsächlichen Konvergenz ih-
rer  Volkswirtschaften,  der  Nachhaltigkeit  der  Haus-
haltslage der teilnehmenden Mitgliedstaaten und der
Erreichung ihrer  Stabilitätsprogramme und nationa-
len Reformpläne sowie der Entwicklung makroökono-
mischer Ungleichgewichte innerhalb der Union ange-
hört werden.

[unter „4. Folgender Abschnitt wird eingefügt:“]

„ABSCHNITT 1-Aa: WIRTSCHAFTLICHER DIALOG 

Artikel 2-ab 

(1) Zur Verbesserung des Dialogs zwischen den Orga-
nen der Union, insbesondere zwischen dem Europäi-
schen Parlament,  dem Rat und der Kommission und
um  ein  höheres  Maß  an  Transparenz  und  Rechen-
schaftspflicht  zu  gewährleisten,  kann  der  zuständige
Ausschuss des Europäischen Parlaments den Präsiden-
ten des Rates, die Kommission und gegebenenfalls den
Präsidenten  des Europäischen Rates  oder  den Präsi-
denten der Euro-Gruppe einladen, vor dem Ausschuss
zu erscheinen, um Folgendes zu erörtern:

[…] 

3

2. Artikel 3
wird wie 
folgt 
geändert: 
[in finaler 
Version: 
6.]

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1)  Jeder  teilnehmende  Mitgliedstaat  legt  dem  Rat
und der Kommission die zur regelmäßigen multilatera-
len Überwachung im Sinne von Artikel 121 AEUV erfor-
derlichen Angaben in Form eines Stabilitätsprogramms
vor, das eine wesentliche Grundlage für Preisstabilität
und  für  ein  starkes,  nachhaltiges  und  der  Schaffung
von Arbeitsplätzen förderliches Wachstum bildet.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1)  Jeder  teilnehmende  Mitgliedstaat  legt  dem  Rat
und der Kommission die zur regelmäßigen multilatera-
len Überwachung im Sinne von Artikel 121 AEUV erfor-
derlichen Angaben in Form eines Stabilitätsprogramms
vor, das eine wesentliche Grundlage für die Tragfähig-
keit  der öffentlichen Finanzen, die der Preisstabilität
förderlich ist, für ein starkes, nachhaltiges Wachstum
und für die Schaffung von Arbeitsplätzen bildet.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Jeder  teilnehmende  Mitgliedstaat  legt  dem  Rat
und der Kommission die zur regelmäßigen multilatera-
len Überwachung im Sinne von Artikel 121 AEUV erfor-
derlichen Angaben in Form eines Stabilitätsprogramms
vor, das eine wesentliche Grundlage für die Tragfähig-
keit der öffentlichen Finanzen bildet, welche der Preis-
stabilität,  starkem,  nachhaltigem  Wachstum  und  der
Schaffung von Arbeitsplätzen förderlich ist.“ 

b) In Absatz 2 erhalten die Buchstaben a, b und c fol-

2
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i) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a)  das mittelfristige Haushaltsziel  sowie  den Anpas-
sungspfad in Richtung auf dieses Ziel für den gesamt-
staatlichen Haushaltssaldo in Prozent des BIP, die vor-
aussichtliche  Entwicklung  der  öffentlichen  Schulden-
quote, den bei den Staatsausgaben geplanten Wachs-
tumspfad,  den  bei  den  Staatseinnahmen  geplanten
Wachstumspfad bei unveränderter Politik  sowie  eine
Quantifizierung der auf der Einnahmenseite geplanten
diskretionären Maßnahmen;“

ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung:

„c)  eine  quantitative  Bewertung  der  haushaltspoliti-
schen  und  sonstigen  wirtschaftspolitischen  Maßnah-
men, die zur Erreichung der Programmziele unternom-
men oder vorgeschlagen werden, darunter eine Kos-
ten-Nutzen-Analyse für größere Strukturreformen, die
– u.a. durch Steigerung des Potenzialwachstums – di-
rekte langfristige Kosteneinsparungseffekte haben;“

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a)  das mittelfristige  Haushaltsziel  sowie  den Anpas-
sungspfad in Richtung auf dieses Ziel für den gesamt-
staatlichen Haushaltssaldo in Prozent des BIP, die vor-
aussichtliche  Entwicklung  der  öffentlichen  Schulden-
quote,  den  bei  den  Staatsausgaben  –  einschließlich
der entsprechenden Zuweisungen für Bruttoanlagein-
vestitionen –  geplanten Wachstumspfad,  insbesonde-
re unter Berücksichtigung der Bedingungen und Kri-
terien für  die  Feststellung  des  Ausgabenwachstums
gemäß Artikel 5 Absatz 1, den bei den Staatseinnah-
men  geplanten  Wachstumspfad  bei  unveränderter
Politik sowie eine Quantifizierung der auf der Einnah-
menseite geplanten diskretionären Maßnahmen;“

ia) Folgender Buchstabe wird eingefügt:

„aa)  die  voraussichtliche  Entwicklung  der  öffentli-
chen  Schuldenquote  sowie  Angaben  über  implizite
und Eventualverbindlichkeiten,  wie erwartete  Haus-
haltskosten im Zusammenhang mit dem Altern und
staatlichen Bürgschaften, wobei die genaue Art die-
ser  Angaben in  einem harmonisierten Rahmen,  der
von der Kommission zu erstellen ist, festgelegt wird;“

ib) Folgender Buchstabe wird eingefügt:

„ab) Informationen zur Vereinbarkeit des Stabilitäts-
programms  mit  den  Grundzügen  der  Wirtschafts-
politik und dem nationalen Reformprogramm;“

ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung:

„c)  eine  quantitative  Bewertung  der  haushaltspoliti-
schen  und  sonstigen  wirtschaftspolitischen  Maßnah-
men, die zur Erreichung der Programmziele unternom-
men oder  vorgeschlagen werden,  darunter  eine  um-
fassende Kosten-Nutzen-Analyse für größere Struktur-
reformen, die – u.a.  durch Steigerung des  nachhalti-
gen Potenzialwachstums – direkte langfristige positive
Auswirkungen auf den Haushalt haben;

gende Fassung: 

„a)  das mittelfristige Haushaltsziel  sowie  den Anpas-
sungspfad in Richtung auf dieses Ziel für den gesamt-
staatlichen Haushaltssaldo in Prozent des BIP, die vor-
aussichtliche  Entwicklung  der  öffentlichen  Schulden-
quote,  den bei  den Staatsausgaben  — einschließlich
der entsprechenden Ausgaben für Bruttoanlageinvesti-
tionen — geplanten Wachstumspfad, insbesondere un-
ter  Berücksichtigung  der  Bedingungen  und  Kriterien
für  die  Feststellung  des  Ausgabenwachstums  gemäß
Artikel 5 Absatz 1, den bei den Staatseinnahmen ge-
planten Wachstumspfad bei unveränderter Politik so-
wie eine Quantifizierung der auf der Einnahmenseite
geplanten diskretionären Maßnahmen; 

aa)  Informationen über implizite Verbindlichkeiten im
Zusammenhang  mit  der  Bevölkerungsalterung  sowie
Eventualverbindlichkeiten wie staatliche Bürgschaften
mit möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf den
gesamtstaatlichen Haushalt; 

ab) Informationen zur Vereinbarkeit des Stabilitätspro-
gramms  mit  den  Grundzügen  der  Wirtschaftspolitik
und dem nationalen Reformprogramm; 

c)  eine  quantitative  Bewertung  der  haushaltspoliti-
schen  und  sonstigen  wirtschaftspolitischen  Maßnah-
men, die zur Erreichung der Programmziele unternom-
men oder vorgeschlagen werden, darunter  eine Kos-
ten-Nutzen-Analyse für größere Strukturreformen, die
— auch durch Steigerung des potentiellen  nachhalti-
gen Wachstums — direkte langfristige positive Auswir-
kungen auf den Haushalt haben;“

2

3

3

1

1
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c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3)  Die Angaben zur Entwicklung von gesamtstaatli-
chem  Saldo  und  gesamtstaatlicher  Schuldenquote,
zum Wachstum der Staatsausgaben, zu dem bei den
Staatseinnahmen  geplanten  Wachstumspfad  bei  un-
veränderter Politik, zu den auf der Einnahmenseite ge-
planten diskretionären Maßnahmen sowie die in Ab-
satz 2 Buchstaben a und b genannten wichtigsten öko-
nomischen Annahmen werden auf Jahresbasis erstellt
und beziehen sich auf das Vorjahr, das laufende Jahr
und mindestens die drei folgenden Jahre.“

ba) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(2a) Das Stabilitätsprogramm gründet sich auf rea-
listische  und  vorsichtige  makroökonomische  und
haushaltspolitische Prognosen unter Verwendung der
aktuellsten  Informationen.  Die  Haushaltsplanung
muss auf dem wahrscheinlichsten makro-finanzpoliti-
schen Szenario basieren oder auf eine vorsichtigeren
Szenario, wobei Abweichungen vom wahrscheinlichs-
ten Szenario genau anzugeben sind. Die makroöko-
nomischen Prognosen und Haushaltsprognosen wer-
den unter angemessener Berücksichtigung der Kom-
missionsprognosen sowie der Prognosen anderer un-
abhängiger Gremien erstellt.  Erhebliche Abweichun-
gen zwischen dem gewählten makrofinanzpolitischen
Szenario und den Kommissionsprognosen sind im Sta-
bilitätsprogramm zu erläutern.“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die  Angaben zur  Entwicklung von gesamtstaatli-
chem  Saldo  und  gesamtstaatlicher  Schuldenquote,
zum Wachstum der Staatsausgaben, zu dem bei den
Staatseinnahmen  geplanten  Wachstumspfad  bei  un-
veränderter Politik, zu den auf der Einnahmenseite ge-
planten,  angemessen  quantifizierten diskretionären
Maßnahmen sowie die in Absatz 2 Buchstaben a, aa,
ab und  b  genannten  wichtigsten  ökonomischen  An-
nahmen werden auf Jahresbasis erstellt und beziehen
sich auf das Vorjahr, das laufende Jahr und mindestens
die drei folgenden Jahre.“

c) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(2a)  Das  Stabilitätsprogramm  muss  auf  dem  wahr-
scheinlichsten makrobudgetären Szenario oder auf ei-
nem vorsichtigeren Szenario basieren. Die makroöko-
nomischen  und  haushaltspolitischen  Prognosen  wer-
den  mit  den  aktuellsten  Prognosen  der  Kommission
und gegebenenfalls denjenigen anderer unabhängiger
Gremien  verglichen.  Erhebliche  Abweichungen  zwi-
schen dem gewählten makrobudgetären Szenario und
den  Prognosen  der  Kommission  müssen  begründet
werden,  insbesondere  wenn  der  Umfang  oder  die
Höhe der externen Annahmen erheblich von den An-
gaben in den Prognosen der Kommission abweichen. 
Die genaue Art der Angaben in Absatz 2 Buchstaben a,
aa, b, c und d wird von der Kommission in Zusammen-
arbeit mit den Mitgliedstaaten in einem harmonisier-
ten Rahmen dargelegt.“ 

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3)  Die Angaben zur Entwicklung von gesamtstaatli-
chem Haushaltsaldo und gesamtstaatlicher Schulden-
quote, zum Wachstum der Staatsausgaben, zu dem bei
den  Staatseinnahmen  geplanten  Wachstumspfad  bei
unveränderter Politik, zu den auf der Einnahmenseite
geplanten,  angemessen quantifizierten diskretionären
Maßnahmen sowie den in Absatz 2 Buchstaben a und
b  genannten  wichtigsten  ökonomischen  Annahmen
werden auf Jahresbasis erstellt und beziehen sich auf
das Vorjahr, das laufende Jahr und mindestens die drei
folgenden Jahre. 

(4) […].“

3

2

3. Artikel 4
erhält 
folgende 
Fassung: 

„Artikel 4

(1) Stabilitätsprogramme sind alljährlich zwischen dem
1. und dem 30. April  vorzulegen. Führt ein Mitglied-
staat den Euro ein, legt er innerhalb von sechs Mona-
ten nach dem Beschluss des Rates über seine Teilnah-

[…] […] 
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[in finaler 
Version: 
7.]

me am Euroraum ein Stabilitätsprogramm vor.

(2) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen ihre Stabilitäts-
programme.“

4. Artikel 5
erhält 
folgende 
Fassung: 
[in finaler 
Version: 
8.]

„Artikel 5

(1) Im Rahmen der multilateralen Überwachung nach
Artikel 121 AEUV prüft der Rat anhand von Bewertun-
gen  der  Kommission  und  des  Wirtschafts-  und  Fi-
nanzausschusses das von dem betreffenden Mitglied-
staat  angegebene  mittelfristige  Haushaltsziel;  ferner
bewertet er, ob die ökonomischen Annahmen, auf de-
nen das Programm beruht, plausibel sind, ob der An-
passungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haus-
haltsziel  angemessen  ist  und  ob  die  laufenden  oder
vorgeschlagenen  Maßnahmen  zur  Einhaltung  dieses
Anpassungspfads ausreichen, um das mittelfristige Ziel
im Laufe des Konjunkturzyklus zu erreichen.

Bei der Beurteilung des Anpassungspfads in Richtung
auf  das  mittelfristige  Haushaltsziel  prüft  der  Rat,  ob
der betreffende Mitgliedstaat eine zur Erreichung die-
ses  mittelfristigen Haushaltsziels  angemessene jährli-
che Verbesserung seines konjunkturbereinigten Haus-
haltssaldos ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger
befristeter Maßnahmen verfolgt, wobei ein Richtwert
von 0,5 % des BIP zugrunde gelegt wird. Bei Mitglied-
staaten mit hohem Schuldenstand oder übermäßigen
makroökonomischen Ungleichgewichten oder beidem
prüft der Rat, ob die jährliche Verbesserung des kon-
junkturbereinigten  Haushaltssaldos  ohne  einmalige
und sonstige  befristete  Maßnahmen über  0,5  % des
BIP hinausgeht. Der Rat berücksichtigt dabei, ob in Zei-
ten günstiger Konjunktur stärkere Anpassungsanstren-
gungen unternommen werden, während die Anstren-
gungen in Zeiten ungünstiger Konjunktur geringer aus-
fallen können.

„Artikel 5

(1) Im Rahmen der multilateralen Überwachung nach
Artikel 121 AEUV prüft der Rat anhand von Bewertun-
gen  der  Kommission  und  des  Wirtschafts-  und  Fi-
nanzausschusses das mittelfristige Haushaltsziel  nach
den Angaben des betreffenden Mitgliedstaats in sei-
nem Stabilitätsprogramm; ferner bewertet er, ob die
ökonomischen  Annahmen,  auf  denen das Programm
beruht, plausibel sind, ob der Anpassungspfad in Rich-
tung auf  das  mittelfristige  Haushaltsziel  angemessen
ist – einschließlich der Prüfung des begleitenden Pfa-
des  für  die  Schuldenquote  –  und  ob  die  laufenden
oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Einhaltung die-
ses Anpassungspfads ausreichen, um das mittelfristige
Ziel im Laufe des Konjunkturzyklus zu erreichen.

[…] 

„Artikel 5 

(1) Auf der Grundlage von Bewertungen der Kommissi-
on und des Wirtschafts- und Finanzausschusses prüft
der Rat im Rahmen der multilateralen Überwachung
nach Artikel 121 AEUV das von dem betreffenden Mit-
gliedstaat angegebene mittelfristige Haushaltsziel nach
den  Angaben  in  seinem  Stabilitätsprogramm;  ferner
bewertet er, ob die ökonomischen Annahmen, auf de-
nen das Programm beruht, plausibel sind, ob der An-
passungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haus-
haltsziel angemessen ist  — einschließlich der Prüfung
des begleitenden Pfades für die Schuldenquote — und
ob die laufenden oder vorgeschlagenen Maßnahmen
zur Einhaltung dieses Anpassungspfads ausreichen, um
das mittelfristige Haushaltsziel im Laufe des Konjunk-
turzyklus  zu  erreichen.DE  23.11.2011  Amtsblatt  der
Europäischen Union L 306/17

[…] 

2
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Um zu gewährleisten, dass das mittelfristige Haushalts-
ziel tatsächlich erreicht und gehalten wird,  vergewis-
sert sich der Rat, dass das Wachstum der Staatsausga-
ben  bei  gleichzeitiger  Berücksichtigung  der  einnah-
menseitig  getroffenen  oder  geplanten  Maßnahmen
mit einer vorsichtigen Haushaltspolitik vereinbar ist.

Die Haushaltspolitik ist als vorsichtig und somit als der
Erreichung und dauerhaften Einhaltung des mittelfris-
tigen Haushaltsziels förderlich zu betrachten, wenn fol-
gende Bedingungen erfüllt sind:

a) bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushalts-
ziel erreicht haben, geht das jährliche Ausgabenwachs-
tum  nicht  über  eine  vorsichtige  mittelfristige  BIP
Wachstumsrate  hinaus,  es  sei  denn,  die  Überschrei-
tung wird durch diskretionäre einnahmenseitige Maß-
nahmen in gleicher Höhe ausgeglichen;

b) bei Mitgliedstaaten, die ihr mittelfristiges Haushalts-
ziel noch nicht erreicht haben, liegt das jährliche Aus-
gabenwachstum  unterhalb  einer  vorsichtigen  mittel-
fristigen  BIP-Wachstumsrate,  es  sei  denn,  die  Über-
schreitung wird durch diskretionäre einnahmenseitige
Maßnahmen in  gleicher  Höhe ausgeglichen;  der  Ab-
stand  der  Staatsausgaben-Wachstumsrate  zu  einer
vorsichtigen mittelfristigen BIP-Wachstumsrate wird so
festgesetzt, dass eine angemessene Korrektur in Rich-
tung  des  mittelfristigen  Haushaltsziels  sichergestellt
ist;

c)  jede  diskretionäre  Senkung  der  Staatseinnahmen
wird entweder durch Ausgabenkürzungen oder durch
eine diskretionäre Erhöhung anderer Staatseinnahmen
in gleicher Höhe oder durch beides ausgeglichen.

Ausreichende Fortschritte in Richtung auf das mittel-
fristige Haushaltsziel werden auf der Grundlage einer
Gesamtbewertung evaluiert, bei der der strukturelle
Saldo als Referenz dient, einschließlich einer Analyse
der  Ausgaben ohne Anrechnung diskretionärer  ein-
nahmenseitiger Maßnahmen. Zu diesem Zweck prü-
fen der Rat  und die Kommission,  ob das  Wachstum
der Staatsausgaben bei gleichzeitiger Berücksichtigung
der einnahmenseitig getroffenen oder geplanten Maß-
nahmen im Einklang mit den folgenden Bedingungen
steht:

▐

a) bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushalts-
ziel erreicht haben, geht das jährliche Ausgabenwachs-
tum nicht über eine mittelfristige  ▌ Referenzrate des
potenziellen BIP-Wachstums hinaus, es sei denn, eine
Überschreitung wird durch diskretionäre einnahmen-
seitige Maßnahmen in gleicher Hohe ausgeglichen;

b) bei Mitgliedstaaten, die ihr mittelfristiges Haushalts-
ziel noch nicht erreicht haben, liegt das jährliche Aus-
gabenwachstum unterhalb einer  ▌mittelfristigen Re-
ferenzrate  des  potenziellen  BIP-Wachstums,  es  sei
denn,  eine  Überschreitung  wird  durch  diskretionäre
einnahmenseitige Maßnahmen in gleicher Hohe aus-
geglichen.  Der  Abstand  der  Staatsausgaben-Wachs-
tumsrate  zu  einer  mittelfristigen  ▌ Referenzrate  des
potenziellen BIP-Wachstums wird so festgesetzt, dass
eine angemessene Korrektur in Richtung des mittelfris-
tigen Haushaltsziels sichergestellt ist;

c)  bei  Mitgliedstaaten,  die  ihr  mittelfristiges  Haus-
haltsziel noch nicht erreicht haben, wird jede diskre-
tionäre Senkung der Staatseinnahmen entweder durch
Ausgabenkurzungen oder durch eine diskretionäre Er-
höhung  anderer  Staatseinnahmen  in  gleicher  Höhe
oder durch beides ausgeglichen.

Ausreichende Fortschritte in Richtung auf das mittel-
fristige Haushaltsziel werden auf der Grundlage einer
Gesamtbewertung  evaluiert,  bei  der  der  strukturelle
Haushaltsaldo als  Referenz dient,  einschließlich einer
Analyse  der  Ausgaben  ohne  Anrechnung  diskretio-
närer  einnahmenseitiger  Maßnahmen. Hierzu prüfen
der  Rat  und die  Kommission,  ob das Wachstum  der
Staatsausgaben bei gleichzeitiger Berücksichtigung der
einnahmenseitig getroffenen oder geplanten Maßnah-
men  im  Einklang  mit  den  folgenden  Bedingungen
steht: 

a) bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushalts-
ziel erreicht haben, geht das jährliche Ausgabenwachs-
tum nicht über eine mittelfristige Referenzrate des po-
tenziellen  BIP-Wachstums  hinaus,  es  sei  denn,  eine
Überschreitung wird durch diskretionäre einnahmen-
seitige Maßnahmen in gleicher Höhe ausgeglichen; 

b) bei Mitgliedstaaten, die ihr mittelfristiges Haushalts-
ziel noch nicht erreicht haben, liegt das jährliche Aus-
gabenwachstum  unterhalb  einer  mittelfristigen  Refe-
renzrate des potenziellen BIP-Wachstums, es sei denn,
eine Überschreitung wird durch diskretionäre einnah-
menseitige  Maßnahmen  in  gleicher  Höhe  ausgegli-
chen; der Abstand der Staatsausgaben-Wachstumsrate
zu  einer mittelfristigen Referenzrate  des potenziellen
BIP-Wachstums wird  so  festgesetzt,  dass  eine  ange-
messene  Korrektur  in  Richtung  des  mittelfristigen
Haushaltsziels sichergestellt ist; 

c) bei Mitgliedstaaten, die ihr mittelfristiges Haushalts-
ziel noch nicht erreicht haben, wird jede diskretionäre
Senkung der Staatseinnahmen entweder durch Ausga-
benkürzungen oder durch eine diskretionäre Erhöhung
anderer Staatseinnahmen in gleicher Höhe oder durch
beides ausgeglichen.

3
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Die vorsichtige mittelfristige Wachstumsrate sollte an-
hand von Projektionen bewertet werden, die sich über
einen Zeithorizont von zehn Jahren erstrecken und re-
gelmäßig aktualisiert werden.

Wenn der Rat für Länder, die das mittelfristige Haus-
haltsziel  noch nicht erreicht haben, den Anpassungs-
pfad zur Erreichung dieses Ziels festlegt und bei Län-
dern, die dieses Ziel bereits erreicht haben, eine befris-
tete Abweichung von diesem Ziel zulässt, sofern eine
angemessene Sicherheitsmarge zum Defizit-Referenz-
wert  beibehalten und erwartet  wird,  dass  die  Haus-
haltslage im Programmzeitraum wieder zum mittelfris-
tigen  Haushaltsziel  zurückkehrt,  trägt  er  größeren
Strukturreformen Rechnung, die — auch durch Steige-
rung  des  Potenzialwachstums  —  direkte  langfristige
Kosteneinsparungseffekte  und  mithin  nachprüfbare
Auswirkungen auf die langfristige Tragfähigkeit der öf-
fentlichen Finanzen haben. 

Besondere  Aufmerksamkeit  gilt  Rentenreformen,
durch  die  ein  Mehrsäulensystem  mit  einer  gesetzli-
chen,  vollständig  kapitalgedeckten  Säule  eingeführt
wird. 
Mitgliedstaaten,  die  solche  Reformen  durchführen,

Die  Gesamtausgaben  dürfen  keine  Zinszahlungen,
keine  Ausgaben für  EU-Programme,  die  vollständig
durch  Einnahmen  aus  EU-Fonds  ausgeglichen  wer-
den, und keine nicht-diskretionären Änderungen der
Ausgaben für Arbeitslosenunterstützung beinhalten.

Ein  Ausgabenwachstum,  das  über  die  mittelfristige
Referenzrate  hinausgeht,  darf  nicht  als  Verletzung
des  Richtwerts  betrachtet  werden,  insofern  es  voll-
ständig durch gesetzlich vorgeschriebene Einnahmen-
steigerungen ausgeglichen wird.

Die mittelfristige ▌ Referenzrate des potenziellen BIP-
Wachstums sollte  anhand  von  vorwärts  gerichteten
Projektionen  bewertet  werden,  oder  anhand  von
rückwärts  gerichteten  Projektionen,  falls  Letztere
nicht zu einem langsameren Anpassungspfad in Rich-
tung auf das mittelfristige Ziel führen. Die Projektio-
nen müssen regelmäßig aktualisiert werden. Die Kom-
mission macht eine transparente,  unabhängige und
mit Gründen versehene Bewertung der Methode die-
ser Projektionen öffentlich.

Wenn der Rat und die Kommission für Länder, die das
mittelfristige Haushaltsziel noch nicht erreicht haben,
den Anpassungspfad zur Erreichung dieses Ziels festle-
gen und bei Ländern, die dieses Ziel  bereits erreicht
haben, eine befristete Abweichung von diesem Ziel zu-
lassen,  sofern  eine  angemessene  Sicherheitsmarge
zum  Defizit-Referenzwert  beibehalten  und  erwartet
wird,  dass  die  Haushaltslage  im  Programmzeitraum
wieder  zum mittelfristigen  Haushaltsziel  zurückkehrt,
tragen sie größeren Strukturreformen Rechnung, die –
auch  durch  Steigerung  des  nachhaltigen Potenzial-
wachstums – direkte langfristige  positive Auswirkun-
gen auf den Haushalt  und mithin  nachprüfbare Aus-
wirkungen auf die langfristige Tragfähigkeit der öffent-
lichen Finanzen haben.

[…] 

Die Gesamtausgaben dürfen keine Zinszahlungen, kei-
ne  Ausgaben  für  Unionsprogramme,  die  vollständig
durch Einnahmen aus Fonds der Union ausgeglichen
werden,  und  keine  nicht-diskretionären  Änderungen
der  Ausgaben für  Arbeitslosenunterstützung beinhal-
ten. 

Ein Ausgabenwachstum, das über die mittelfristige Re-
ferenzrate  hinausgeht,  darf  nicht  als  Verletzung  des
Richtwerts betrachtet werden, insofern es vollständig
durch  gesetzlich  vorgeschriebene  Einnahmensteige-
rungen ausgeglichen wird. 

Die  mittelfristige  Referenzrate  des  potenziellen  BIP-
Wachstums wird auf der Grundlage vorwärts gerichte-
ter Projektionen und rückwärts gerichteter Schätzun-
gen  bestimmt.  Die  Projektionen  werden  regelmäßig
aktualisiert. Die Kommission veröffentlicht die Berech-
nungsmethode für diese Projektionen und die daraus
abgeleitete mittelfristige Referenzrate des potenziellen
BIP-Wachstums. 

Bei  der  Festlegung  des  Anpassungspfads  zur  Errei-
chung des mittelfristigen  Haushaltsziels  für  Mitglied-
staaten, die dieses Ziel noch nicht erreicht haben, und
wenn Mitgliedstaaten, die  es  bereits  erreicht  haben,
eine  befristete  Abweichung  von  diesem  Ziel  einge-
räumt wird, sofern eine angemessene Sicherheitsmar-
ge zum Defizit-Referenzwert beibehalten und erwartet
wird,  dass  die  Haushaltslage  im  Programmzeitraum
wieder  zum mittelfristigen Haushaltsziel  zurückkehrt,
tragen der Rat und die Kommission größeren Struktur-
reformen Rechnung, die — auch durch Steigerung des
nachhaltigen Potenzialwachstums — direkte langfristi-
ge positive Auswirkungen auf den Haushalt und mithin
nachprüfbare Auswirkungen auf die langfristige Tragfä-
higkeit der öffentlichen Finanzen haben. 

[…] 
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dürfen vom Anpassungspfad in Richtung auf ihr mittel-
fristiges Haushaltsziel oder von dem Ziel selbst mit der
Maßgabe abweichen, dass die Abweichung den Netto-
kosten der Reform für die von der öffentlichen Hand fi-
nanzierte Säule entspricht und vorübergehend ist und
dass eine angemessene Sicherheitsmarge zum Defizit-
Referenzwert beibehalten wird.

Der  Rat  prüft  ferner,  ob  die  im  Stabilitätsprogramm
enthaltenen Angaben die Erreichung dauerhafter Kon-
vergenz im Euroraum und eine engere Koordinierung
der  Wirtschaftspolitik  erleichtern  und  ob  die  Wirt-
schaftspolitik des betreffenden Mitgliedstaats mit den
Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten
und der Union vereinbar ist.

Bei  einem  schweren  allgemeinen  Konjunkturab-
schwung kann den Mitgliedstaaten gestattet werden,
vorübergehend von dem bei einer vorsichtigen Haus-
haltspolitik im Sinne von Unterabsatz 4 gebotenen An-
passungspfad abzuweichen.

(2) Die Prüfung eines Stabilitätsprogramms durch den
Rat erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Vorlage
des Programms. Der Rat gibt auf Empfehlung der Kom-
mission und nach Anhörung des Wirtschafts- und Fi-
nanzausschusses  bei  Bedarf  eine  Stellungnahme  zu
dem Programm ab. Gelangt der Rat gemäß Artikel 121
AEUV zu der Auffassung, dass die Ziele und Inhalte des
Programms mit besonderem Verweis auf eine vorsich-
tige  Haushaltspolitik  anspruchsvoller  formuliert  wer-
den sollten, fordert er den betreffenden Mitgliedstaat
in  seiner  Stellungnahme  zur  Anpassung  des  Pro-
gramms auf.“

Der Rat  und die Kommission prüfen ferner, ob die im
Stabilitätsprogramm  enthaltenen  Angaben  die  Errei-
chung  dauerhafter  und echten Konvergenz  im  Euro-
Währungsgebiet  und  eine  engere  Koordinierung  der
Wirtschaftspolitik erleichtern und ob die Wirtschafts-
politik des betreffenden Mitgliedstaats mit den Grund-
zügen der Wirtschaftspolitik  und den beschäftigungs-
politischen Leitlinien der Mitgliedstaaten und der Uni-
on vereinbar ist.

Bei einem außergewöhnlichen Ereignis, das sich der
Kontrolle  des  betreffenden  Mitgliedstaats  entzieht
und erhebliche Auswirkungen auf  den strukturellen
gesamtstaatlichen  Saldo  von mindestens  0,5  % des
BIP in einem Jahr hat, oder bei einem schweren Kon▌ -
junkturabschwung  im  Euro-Währungsgebiet  oder  in
der Union insgesamt kann den Mitgliedstaaten gestat-
tet werden, vorübergehend von  dem Anpassungspfad
in Richtung auf das mittelfristige Ziel gemäß Unter-
absatz 3 abzuweichen,  vorausgesetzt dies gefährdet
nicht die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen
Finanzen.

(2) Die Kommission prüft das Stabilitätsprogramm in-
nerhalb  von  drei  Monaten  nach  Vorlage  des  Pro-
gramms.  Die Kommission  empfiehlt nach  Anhörung
des  Wirtschafts-  und  Finanzausschusses  bei  Bedarf
dem Rat, eine Stellungnahme zu dem Programm abzu-
geben. Wird die Stellungnahme nicht innerhalb von
zehn Tagen abgelehnt, so gilt sie als vom Rat ange-
nommen.  Müssen die  Ziele  und  Inhalte  des  Pro-
gramms  mit  besonderem  Verweis  auf  den  Anpas-
sungspfad  in  Richtung  auf  das  mittelfristige  Haus-
haltsziel anspruchsvoller formuliert werden,  wird der
betreffende Mitgliedstaat  in  der Stellungnahme  zur
Anpassung des Programms aufgefordert.“

Der Rat und die Kommission prüfen ferner, ob das Sta-
bilitätsprogramm die Erreichung dauerhafter und ech-
ter Konvergenz im Euro-Währungsgebiet und eine en-
gere  Koordinierung  der  Wirtschaftspolitik  erleichtert
und  ob  die  Wirtschaftspolitik  des  betreffenden  Mit-
gliedstaats mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik
und den beschäftigungspolitischen Leitlinien der Mit-
gliedstaaten und der Union vereinbar ist. 

Bei  einem  außergewöhnlichen  Ereignis,  das  sich  der
Kontrolle des betreffenden Mitgliedstaats entzieht und
erhebliche Auswirkungen auf die Lage der öffentlichen
Finanzen hat, oder bei einem schweren Konjunkturab-
schwung im Euro-Währungsgebiet oder in der Union
insgesamt kann den Mitgliedstaaten gestattet werden,
vorübergehend von dem Anpassungspfad in Richtung
auf das mittelfristige Haushaltsziel gemäß Unterabsatz
3 abzuweichen, vorausgesetzt, dies gefährdet nicht die
mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen.

(2) Der Rat und die Kommission prüfen das Stabilitäts-
programm  innerhalb  von  höchstens  drei  Monaten
nach Vorlage des Programms. Der Rat nimmt auf Emp-
fehlung der Kommission und nach Anhörung des Wirt-
schafts-  und Finanzausschusses  bei  Bedarf  eine Stel-
lungnahme zu dem Programm an. […] mit besonderem
Verweis auf  den Anpassungspfad in Richtung auf das
mittelfristige  Haushaltsziel  anspruchsvoller  formuliert
werden sollten, fordert er den betreffenden Mitglied-
staat in seiner Stellungnahme zur Anpassung des Pro-
gramms auf.“ 
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5. Artikel 6
erhält 
folgende 
Fassung: 
[in finaler 
Version: 
9.]

„Artikel 6

(1)  Im  Rahmen  der  multilateralen  Überwachung  ge-
mäß Artikel 121 Absatz 3 AEUV überwacht der Rat an-
hand von Angaben der teilnehmenden Mitgliedstaaten
sowie von Bewertungen der Kommission und des Wirt-
schafts-  und  Finanzausschusses  die  Umsetzung  der
Stabilitätsprogramme, um dabei insbesondere tatsäch-
liche  oder  erwartete  erhebliche  Abweichungen  der
Haushaltslage  vom  mittelfristigen  Haushaltsziel  oder
von einem angemessenen Anpassungspfad in Richtung
auf dieses Ziel zu ermitteln, die darauf zurückzuführen
sind, dass von einer vorsichtigen Haushaltspolitik ab-
gewichen wurde.

(2) Bei  einer erheblichen Abweichung von einer vor-
sichtigen Haushaltspolitik im Sinne von Artikel 5 Absatz
1 Unterabsatz 4 kann die Kommission zur Vermeidung
eines übermäßigen Defizits gemäß Artikel 121 Absatz 4
AEUV eine Verwarnung an den betreffenden Mitglied-
staat richten.

„Artikel 6

(1)  Im  Rahmen  der  multilateralen  Überwachung  ge-
mäß Artikel 121 Absatz 3 AEUV  überwachen der Rat
und die Kommission anhand von Angaben der teilneh-
menden Mitgliedstaaten sowie von Bewertungen der
Kommission und des Wirtschafts- und Finanzausschus-
ses die Umsetzung der Stabilitätsprogramme, um da-
bei insbesondere tatsächliche oder erwartete erhebli-
che Abweichungen der Haushaltslage vom mittelfristi-
gen Haushaltsziel oder von einem angemessenen An-
passungspfad  in  Richtung  auf  dieses  Ziel  zu
ermitteln .▐

(2)  Bei  einer  erheblichen  Abweichung  vom  Anpas-
sungspfad in Richtung auf das mittelfristige Ziel ge-
mäß Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 3 richtet die Kom-
mission  zur  Vermeidung  eines  übermäßigen  Defizits
gemäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV eine Verwarnung an
den betreffenden Mitgliedstaat.  Eine  solche Verwar-
nung wird öffentlich gemacht. Das Europäische Par-
lament  kann  den  betreffenden  Mitgliedstaat  einla-
den, seine Politik vor seinem zuständigen Ausschuss
zu erläutern. Im Falle einer solchen erheblichen Ab-
weichung kann die Kommission eine zusätzliche Be-
richterstattung  des  betreffenden  Mitgliedstaats  an-
fordern.

Der Rat nimmt innerhalb eines Monats nach einer et-
waigen erheblichen Abweichung im Sinne des Unter-
absatzes 1 eine Empfehlung für  politische Maßnah-
men unter Festsetzung einer Frist von höchstens fünf
Monaten für die Behandlung der Abweichung auf der
Grundlage einer Empfehlung der Kommission an. Im
Falle einer besonders erheblichen Abweichung oder
in  einer  besonders  ernsten  Lage  beträgt  die  Frist
höchstens drei Monate. Der Rat macht seine Empfeh-
lung auf Vorschlag der Kommission öffentlich.

Die  Kommission  überwacht  die  in  der  Empfehlung

„Artikel 6 

(1)  Im  Rahmen  der  multilateralen  Überwachung  ge-
mäß Artikel 121 Absatz 3 AEUV  überwachen der Rat
und die Kommission anhand von Angaben der teilneh-
menden Mitgliedstaaten sowie von Bewertungen der
Kommission und des Wirtschafts- und Finanzausschus-
ses die Umsetzung der Stabilitätsprogramme, um da-
bei insbesondere tatsächliche oder erwartete erhebli-
che Abweichungen der Haushaltslage vom mittelfristi-
gen Haushaltsziel oder von einem angemessenen An-
passungspfad in Richtung auf dieses Ziel zu ermitteln.

(2)  Bei  einer  festgestellten  erheblichen  Abweichung
vom Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige
Haushaltsziel im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Unterab-
satz  3 richtet  die  Kommission zur  Vermeidung eines
übermäßigen Defizits eine Verwarnung an den betref-
fenden  Mitgliedstaat  gemäß  Artikel  121  Absatz  4
AEUV.

Der Rat prüft innerhalb eines Monats nach dem Zeit-
punkt der Annahme der Verwarnung gemäß Unterab-
satz  1  die  Lage und nimmt auf  der  Grundlage einer
Empfehlung der Kommission gemäß Artikel 121 Absatz
4 AEUV eine Empfehlung über die erforderlichen politi-
schen Maßnahmen an.  In  der  Empfehlung wird eine
Frist  von höchstens fünf  Monaten  für  die  Behebung
der Abweichung festgelegt. Die Frist wird auf drei Mo-
nate verkürzt, wenn die Kommission in ihrer Verwar-
nung zu der Auffassung gelangt, dass die Lage beson-
ders  ernst  ist  und dringende  Maßnahmen erfordert.
Der  Rat  macht  seine  Empfehlung  auf  Vorschlag  der
Kommission öffentlich. 

[nicht aufgenommen]
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Eine  Abweichung  von  einer  vorsichtigen  Haushalts-
politik ist als erheblich zu betrachten, wenn folgende
Voraussetzungen erfüllt sind: 

das Ausgabenwachstum geht über das mit einer vor-
sichtigen Haushaltspolitik zu vereinbarende Maß hin-
aus und die Überschreitung wird nicht durch diskretio-
näre einnahmensteigernde Maßnahmen ausgeglichen

enthaltenen  Maßnahmen  auf  der  Grundlage  von
Kontrollbesuchen  gemäß  Artikel  -11  dieser  Verord-
nung und erstellt  einen Bericht  für  den Rat.  Dieser
Bericht  wird  innerhalb  eines  Monats  öffentlich  ge-
macht.

Falls  der  betreffende  Mitgliedstaat  innerhalb  der
Frist, die in einer Empfehlung des Rates im Sinne von
Unterabsatz  2 festgesetzt  wurde,  keine angemesse-
nen Maßnahmen ergreift, empfiehlt die Kommission
unverzüglich dem Rat festzustellen, dass keine wirk-
samen Maßnahmen ergriffen wurden. Wird die Emp-
fehlung nicht binnen zehn Tagen nach ihrer Annahme
durch  die  Kommission  vom  Rat  mit  qualifizierter
Mehrheit abgelehnt, so gilt der Beschluss als vom Rat
angenommen.  Gleichzeitig  richtet  der  Rat  auf  Vor-
schlag der  Kommission einen förmlichen Bericht  an
den Europäischen Rat.

Das Verfahren von der Empfehlung des Rates gemäß
Unterabsatz 2 bis zu der endgültigen Empfehlung und
dem endgültigen Bericht des Rates an den Europäi-
schen Rat gemäß Unterabsatz 4 darf nicht länger als
sechs Monate dauern.

Eine Abweichung von dem mittelfristigen Haushalts-
ziel oder von dem angemessenen Anpassungspfad in
Richtung auf dieses Ziel wird auf der Grundlage einer
Gesamtbewertung evaluiert, bei der der strukturelle
Saldo als Referenz dient, einschließlich einer Analyse
der  Ausgaben ohne Anrechnung diskretionärer  ein-
nahmenseitiger Maßnahmen, wie in Artikel 5 Absatz
1 festgelegt.

Für die Bewertung, ob die Abweichung erheblich  ist,
werden unter anderem folgende Kriterien herangezo-
gen:

Bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushalts-
ziel nicht erreicht haben, bei der Beurteilung der Ver-
änderung  des  strukturellen  Saldos,  ob  die Abwei-
chung in einem Jahr mindestens 0,5 % des BIP oder in

Der betreffende Mitgliedstaat erstattet dem Rat inner-
halb der Frist,  die der Rat in der Empfehlung gemäß
Artikel 121 Absatz 4 AEUV festlegt, Bericht über die auf
die Empfehlung hin ergriffenen Maßnahmen. 
Ergreift  der betreffende Mitgliedstaat nicht innerhalb
der Frist, die in einer Empfehlung des Rates im Sinne
von  Unterabsatz  2  festgesetzt  wurde,  angemessene
Maßnahmen,  so  empfiehlt  die  Kommission  dem  Rat
unverzüglich,  mit  qualifizierter  Mehrheit  einen  Be-
schluss mit  der Feststellung anzunehmen, dass keine
wirksamen Maßnahmen ergriffen wurden. Gleichzeitig
kann die Kommission dem Rat vorschlagen, eine über-
arbeitete  Empfehlung  über  die  erforderlichen  politi-
schen Maßnahmen gemäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV
anzunehmen. 

(3)  Eine  Abweichung  von  dem  mittelfristigen  Haus-
haltsziel  oder  von  dem  angemessenen  Anpassungs-
pfad in Richtung auf dieses Ziel wird auf der Grundlage
einer Gesamtbewertung evaluiert, bei der der struktu-
relle Haushaltssaldo als Referenz dient, einschließlich
einer Analyse der Ausgaben ohne Anrechnung diskre-
tionärer einnahmenseitiger Maßnahmen, wie in Artikel
5 Absatz 1 festgelegt.

Für die Bewertung, ob die Abweichung erheblich ist,
werden  insbesondere  folgende  Kriterien  herangezo-
gen: 

a) Bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushalts-
ziel nicht erreicht haben, bei der Beurteilung der Ver-
änderung des strukturellen Haushaltssaldos, […] 
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oder  diskretionäre  einnahmensenkende  Maßnahmen
werden nicht durch Ausgabenkürzungen ausgeglichen,
und die Gesamtauswirkung dieser Abweichung auf den
Haushaltssaldo beträgt in einem Jahr mindestens 0,5 %
des BIP oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren im
Durchschnitt mindestens 0,25 % des BIP jährlich.

Eine solche Abweichung bleibt unberücksichtigt, wenn
der betreffende Mitgliedstaat sein mittelfristiges Haus-
haltsziel  erheblich  übertroffen  hat,  wobei  etwaigen
übermäßigen makroökonomischen Ungleichgewichten
Rechnung getragen wird, und wenn die im Stabilitäts-
programm dargelegten Haushaltspläne dieses Ziel  im
Programmzeitraum nicht gefährden.

Ebenfalls  unberücksichtigt  bleiben  kann  eine  solche
Abweichung  bei  einem  schweren  allgemeinen  Kon-
junkturabschwung.

(3) Hält die erhebliche Abweichung von einer vorsichti-
gen Haushaltspolitik an oder ist sie besonders schwer-
wiegend, richtet der Rat auf Empfehlung der Kommis-
sion  an  den  betreffenden  Mitgliedstaat  die  Empfeh-
lung,  die  notwendigen  Korrekturmaßnahmen  zu  er-
greifen. Der Rat macht seine Empfehlung auf Vorschlag
der Kommission öffentlich.“

zwei  aufeinanderfolgenden  Jahren  im  Durchschnitt
mindestens 0,25 % des BIP jährlich beträgt; 
bei  der  Beurteilung der  Ausgabenentwicklung ohne
Anrechnung  diskretionärer  einnahmenseitiger  Maß-
nahmen, ob die Abweichung eine Gesamtauswirkung
auf den Haushaltssaldo von mindestens 0,5 % des BIP
in einem Jahr oder kumulativ in zwei aufeinanderfol-
genden Jahren hat.

[…] 

Ebenfalls  unberücksichtigt  bleiben  kann  eine  solche
Abweichung  bei  einem außergewöhnlichen Ereignis,
das  sich  der  Kontrolle  des  betreffenden  Mitglied-
staats entzieht und erhebliche Auswirkungen auf den
strukturellen  gesamtstaatlichen  Saldo  von  mindes-
tens 0,5 % des BIP in einem Jahr hat, oder bei einem
schweren allgemeinen Konjunkturabschwung, voraus-
gesetzt dies gefährdet nicht die mittelfristige Tragfä-
higkeit der öffentlichen Finanzen.

(3) Hält die erhebliche Abweichung vom Anpassungs-
pfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel
an  oder  ist  sie  besonders  schwerwiegend,  richtet  ▌
die Kommission an den betreffenden Mitgliedstaat die
Empfehlung,  die  notwendigen  Korrekturmaßnahmen
zu ergreifen.  Der  Rat  kann eine  solche  Empfehlung
der Kommission mit qualifizierter Mehrheit ablehnen.
Der Rat macht  die Empfehlung öffentlich.  ▌ Das Euro-
päische Parlament  kann den betreffenden Mitglied-
staat einladen, seine Politik vor seinem zuständigen
Ausschuss zu erläutern.“

b) bei der Beurteilung der Ausgabenentwicklung ohne
Anrechnung  diskretionärer  einnahmenseitiger  Maß-
nahmen, ob die Abweichung eine Gesamtauswirkung
auf den Haushaltssaldo von mindestens 0,5 % des BIP
in einem Jahr oder kumulativ in zwei aufeinanderfol-
genden Jahren hat. 

[…] 

Ebenfalls  unberücksichtigt  bleiben  kann  eine  solche
Abweichung  bei  einem  außergewöhnlichen  Ereignis,
das sich der Kontrolle des betreffenden Mitgliedstaats
entzieht und die Lage der öffentlichen Finanzen erheb-
lich beeinträchtigt, oder bei einem schweren Konjunk-
turabschwung  im Euro-  Währungsgebiet  oder  in  der
Union insgesamt,  vorausgesetzt,  dies  gefährdet nicht
die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finan-
zen.

[…].“ 
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6. Artikel 7
wird wie 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1)  Jeder  Mitgliedstaat  mit  Ausnahmeregelung  legt
dem  Rat  und  der  Kommission  die  zur  regelmäßigen

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1)  Jeder  Mitgliedstaat  mit  Ausnahmeregelung  legt
dem  Rat  und  der  Kommission  die  zur  regelmäßigen

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Jeder nicht teilnehmende Mitgliedstaat legt dem
Rat und der Kommission die zur regelmäßigen multila-
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folgt 
geändert: 
[in finaler 
Version: 
10.]

multilateralen Überwachung im Sinne von Artikel 121
AEUV erforderlichen Angaben in  Form eines Konver-
genzprogramms vor,  das eine wesentliche Grundlage
für Preisstabilität und für ein starkes, nachhaltiges und
der Schaffung von Arbeitsplätzen förderliches Wachs-
tum bildet.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a)  das mittelfristige Haushaltsziel  sowie  den Anpas-
sungspfad in Richtung auf dieses Ziel für den gesamt-
staatlichen Haushaltssaldo in Prozent des BIP, die vor-
aussichtliche  Entwicklung  der  öffentlichen  Schulden-
quote, den bei den Staatsausgaben geplanten Wachs-
tumspfad,  den  bei  den  Staatseinnahmen  geplanten
Wachstumspfad bei unveränderter Politik  sowie  eine
Quantifizierung der auf der Einnahmenseite geplanten
diskretionären  Maßnahmen,  die  mittelfristigen  geld-
politischen  Ziele  und  die  Beziehung  dieser  Ziele  zur
Preis  und Wechselkursstabilität  sowie  zur  Erreichung
dauerhafter Konvergenz;“

multilateralen Überwachung im Sinne von Artikel 121
AEUV erforderlichen Angaben in  Form eines Konver-
genzprogramms vor,  das eine wesentliche Grundlage
für  die  Tragfähigkeit  der  öffentlichen  Finanzen,  die
der Preisstabilität  förderlich ist, für ein starkes, nach-
haltiges  Wachstum  und  für  die Schaffung  von  Ar-
beitsplätzen bildet.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a)  das mittelfristige  Haushaltsziel  sowie  den Anpas-
sungspfad in Richtung auf dieses Ziel für den gesamt-
staatlichen Haushaltssaldo in Prozent des BIP, die vor-
aussichtliche  Entwicklung  der  öffentlichen  Schulden-
quote,  den  bei  den  Staatsausgaben  –  einschließlich
der entsprechenden Zuweisungen für Bruttoanlagein-
vestitionen –  geplanten Wachstumspfad, insbesonde-
re unter Berücksichtigung der Bedingungen und Kri-
terien für  die  Feststellung  des  Ausgabenwachstums
gemäß Artikel 9 Absatz 1, den bei den Staatseinnah-
men  geplanten  Wachstumspfad  bei  unveränderter
Politik sowie eine Quantifizierung der auf der Einnah-
menseite  geplanten  diskretionären  Maßnahmen,  die
mittelfristigen geldpolitischen Ziele und die Beziehung
dieser Ziele zur Preis- und Wechselkursstabilitat sowie
zur Erreichung dauerhafter Konvergenz;“

ia) Folgender Buchstabe wird eingefügt:

„aa)  die  voraussichtliche  Entwicklung  der  öffentli-
chen  Schuldenquote  sowie  Angaben  über  implizite
und Eventualverbindlichkeiten,  wie erwartete  Haus-
haltskosten im Zusammenhang mit dem Altern und
staatlichen Bürgschaften, wobei die genaue Art die-
ser  Angaben in  einem harmonisierten Rahmen,  der
von der Kommission zu erstellen ist, festgelegt wird;“

ib) Folgender Buchstabe wird eingefügt:

„ab) Informationen zur Vereinbarkeit des Stabilitäts-
programms  mit  den  Grundzügen  der  Wirtschafts-
politik,  den beschäftigungspolitischen Leitlinien und

teralen Überwachung im Sinne von Artikel 121 AEUV
erforderlichen Angaben in Form eines Konvergenzpro-
gramms vor,  das eine wesentliche Grundlage für  die
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen bildet, welche
der Preisstabilität,  starkem,  nachhaltigem  Wachstum
und der Schaffung von Arbeitsplätzen förderlich ist.“ 

b) In Absatz 2 erhalten die Buchstaben a, b und c fol-
gende Fassung: 

„a)  das mittelfristige Haushaltsziel  sowie  den Anpas-
sungspfad in Richtung auf dieses Ziel für den gesamt-
staatlichen Haushaltssaldo in Prozent des BIP, die vor-
aussichtliche  Entwicklung  der  öffentlichen  Schulden-
quote,  den bei  den Staatsausgaben  — einschließlich
der entsprechenden Ausgaben für Bruttoanlageinvesti-
tionen — geplanten Wachstumspfad, insbesondere un-
ter  Berücksichtigung  der  Bedingungen  und  Kriterien
für  die  Feststellung  des  Ausgabenwachstums  gemäß
Artikel 9 Absatz 1, den bei den Staatseinnahmen ge-
planten Wachstumspfad bei unveränderter Politik so-
wie eine Quantifizierung der auf der Einnahmenseite
geplanten diskretionären Maßnahmen, die mittelfristi-
gen geldpolitischen Ziele und die Beziehung dieser Zie-
le zur Preis- und Wechselkursstabilität sowie zur Errei-
chung dauerhafter Konvergenz; 

aa)  Informationen über implizite Verbindlichkeiten im
Zusammenhang  mit  der  Bevölkerungsalterung  sowie
Eventualverbindlichkeiten, wie staatliche Bürgschaften
mit möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf den
gesamtstaatlichen Haushalt; 

ab)  Informationen zur Vereinbarkeit  des Konvergenz-
programms mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik
und dem nationalen Reformprogramm; 

2

2

3

3
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ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung:

„c)  eine  quantitative  Bewertung  der  haushaltspoliti-
schen  und  sonstigen  wirtschaftspolitischen  Maßnah-
men, die zur Erreichung der Programmziele unternom-
men oder vorgeschlagen werden, darunter eine Kos-
ten-Nutzen-Analyse für größere Strukturreformen, die
– u.a. durch Steigerung des Potenzialwachstums – di-
rekte langfristige Kosteneinsparungseffekte haben;“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3)  Die Angaben zur Entwicklung von gesamtstaatli-

dem nationalen Reformprogramm;“

ic) Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„b)  die  Hauptannahmen  über  die  voraussichtliche
wirtschaftliche Entwicklung und über wichtige ökono-
mische Variablen, die für die Umsetzung des Konver-
genzprogramms von Belang sind, wie Ausgaben für
öffentliche  Investitionen,  reales  BIP-Wachstum,  Be-
schäftigung und Inflation;“

ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung:

„c)  eine  quantitative  Bewertung  der  haushaltspoliti-
schen  und  sonstigen  wirtschaftspolitischen  Maßnah-
men, die zur Erreichung der Programmziele unternom-
men oder vorgeschlagen werden, darunter eine Kos-
ten-Nutzen-Analyse fur größere Strukturreformen, die
– u.a. durch Steigerung des  Potenzials für nachhalti-
ges Wachstum – direkte langfristige  positive Auswir-
kungen auf den Haushalt haben;“

ba) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(2a) Das Konvergenzprogramm gründet sich auf rea-
listische  und  vorsichtige  makroökonomische  und
haushaltspolitische Prognosen unter Verwendung der
aktuellsten  Informationen.  Die  Haushaltsplanung
muss auf dem wahrscheinlichsten makro-finanzpoliti-
schen Szenario basieren oder auf einem vorsichtige-
ren Szenario, wobei Abweichungen vom wahrschein-
lichsten Szenario genau anzugeben sind. Die makro-
ökonomischen  Prognosen  und  Haushaltsprognosen
werden  unter  angemessener  Berücksichtigung  der
Kommissionsprognosen  sowie  der  Prognosen  ande-
rer,  unabhängiger  Gremien  erstellt.  Erhebliche  Ab-
weichungen zwischen dem gewählten makro-finanz-
politischen Szenario und den Kommissionsprognosen
sind im Konvergenzprogramm zu erläutern.“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die  Angaben zur  Entwicklung von gesamtstaatli-

b) die Hauptannahmen über die voraussichtliche wirt-
schaftliche  Entwicklung  und  über  wichtige  ökonomi-
sche Variablen, die für die Erreichung des Konvergenz-
programms von Belang sind, wie Ausgaben für öffentli-
che Investitionen, reales BIP-Wachstum, Beschäftigung
und Inflation; 

c)  eine  quantitative  Bewertung  der  haushaltspoliti-
schen  und  sonstigen  wirtschaftspolitischen  Maßnah-
men, die zur Erreichung der Programmziele unternom-
men oder vorgeschlagen werden, darunter eine Kos-
ten-Nutzen-Analyse für größere Strukturreformen, die
— auch durch Steigerung des  potentiellen nachhalti-
gen Wachstums — direkte langfristige positive Auswir-
kungen auf den Haushalt haben;“

c) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(2a)  Das Konvergenzprogramm muss auf dem wahr-
scheinlichsten makrobudgetären Szenario oder auf ei-
nem vorsichtigeren Szenario basieren. Die makroöko-
nomischen  und  haushaltspolitischen  Prognosen  wer-
den  mit  den  aktuellsten  Prognosen  der  Kommission
und gegebenenfalls denjenigen anderer unabhängiger
Gremien  verglichen.  Erhebliche  Abweichungen  zwi-
schen dem gewählten makrobudgetären Szenario und
den  Prognosen  der  Kommission  müssen  begründet
werden, […].“

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3)  Die Angaben zur Entwicklung von gesamtstaatli-

3
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3
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chem  Saldo  und  gesamtstaatlicher  Schuldenquote,
zum Wachstum der Staatsausgaben, zu dem bei den
Staatseinnahmen  geplanten  Wachstumspfad  bei  un-
veränderter Politik, zu den auf der Einnahmenseite ge-
planten diskretionären Maßnahmen sowie die in Ab-
satz 2 Buchstaben a und b genannten wichtigsten öko-
nomischen Annahmen werden auf Jahresbasis erstellt
und beziehen sich auf das Vorjahr, das laufende Jahr
und mindestens die drei folgenden Jahre.“

chem  Saldo  und  gesamtstaatlicher  Schuldenquote,
zum Wachstum der Staatsausgaben, zu dem bei den
Staatseinnahmen  geplanten  Wachstumspfad  bei  un-
veränderter Politik, zu den auf der Einnahmenseite ge-
planten,  angemessen  quantifizierten diskretionären
Maßnahmen sowie die in Absatz 2 Buchstaben a,  aa,
ab und  b  genannten  wichtigsten  ökonomischen  An-
nahmen werden auf Jahresbasis erstellt und beziehen
sich auf das Vorjahr, das laufende Jahr und mindestens
die drei folgenden Jahre.“

chem Haushaltssaldo und gesamtstaatlicher Schulden-
quote, zum Wachstum der Staatsausgaben, zu dem bei
den  Staatseinnahmen  geplanten  Wachstumspfad  bei
unveränderter Politik, zu den auf der Einnahmenseite
geplanten,  angemessen quantifizierten diskretionären
Maßnahmen sowie den in Absatz 2 Buchstaben a und
b  genannten  wichtigsten  ökonomischen  Annahmen
werden auf Jahresbasis erstellt und beziehen sich auf
das Vorjahr, das laufende Jahr und mindestens die drei
folgenden Jahre. 

(4) […].“ 

2

7. Artikel 8
erhält 
folgende 
Fassung: 
[in finaler 
Version: 
11.]

„Artikel 8

(1)  Konvergenzprogramme  sind  alljährlich  zwischen
dem 1. und dem 30. April vorzulegen.

(2)  Die  Mitgliedstaaten  veröffentlichen  ihre  Konver-
genzprogramme.“

„Artikel 8

(1) […]

(1a) Für Länder,  deren Haushaltsjahr nicht dem Ka-
lenderjahr  entspricht,  folgt  die  Vorlage  des  Konver-
genzprogramms  der  Vorlage  des  Haushaltsplans
beim nationalen Parlament, und sie sollte seiner Ver-
öffentlichung möglichst nahe sein.

(2) […].“

„Artikel 8 

(1) […] 

[nicht aufgenommen]

(2) […].“

3

8. Artikel 9
erhält 
folgende 
Fassung: 
[in finaler 
Version: 
12.]

„Artikel 9

(1) Im Rahmen der multilateralen Überwachung nach
Artikel 121 AEUV prüft der Rat anhand von Bewertun-
gen  der  Kommission  und  des  Wirtschafts-  und  Fi-
nanzausschusses das von dem betreffenden Mitglied-
staat  angegebene  mittelfristige  Haushaltsziel;  ferner
bewertet er, ob die ökonomischen Annahmen, auf de-
nen das Programm beruht, plausibel sind, ob der An-
passungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haus-
haltsziel  angemessen  ist  und  ob  die  laufenden  oder
vorgeschlagenen  Maßnahmen  zur  Einhaltung  dieses
Anpassungspfads ausreichen, um das mittelfristige Ziel

„Artikel 9

(1) Im Rahmen der multilateralen Überwachung nach
Artikel 121 AEUV prüft der Rat anhand von Bewertun-
gen  der  Kommission  und  des  Wirtschafts-  und  Fi-
nanzausschusses das mittelfristige Haushaltsziel  nach
den Angaben des betreffenden Mitgliedstaats in sei-
nem Konvergenzprogramm; ferner bewertet er, ob die
ökonomischen  Annahmen,  auf  denen das Programm
beruht, plausibel sind, ob der Anpassungspfad in Rich-
tung auf  das  mittelfristige  Haushaltsziel  angemessen
ist – einschließlich der Prüfung des begleitenden Pfa-
des  für  die  Schuldenquote  –  und  ob  die  laufenden

„Artikel 9 

(1) Auf der Grundlage von Bewertungen der Kommissi-
on und des Wirtschafts- und Finanzausschusses prüft
der Rat im Rahmen der multilateralen Überwachung
nach Artikel 121 AEUV die von den betreffenden Mit-
gliedstaaten in ihren Konvergenzprogrammen angege-
benen mittelfristigen Haushaltsziele;  ferner  bewertet
er,  ob  die  ökonomischen  Annahmen,  auf  denen das
Programm beruht, plausibel sind, ob der Anpassungs-
pfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel an-
gemessen ist  — einschließlich der Prüfung des beglei-
tenden Pfades für  die Schuldenquote — und ob die

1
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im Laufe des Konjunkturzyklus’ zu erreichen.

Bei der Beurteilung des Anpassungspfads in Richtung
auf das mittelfristige Haushaltsziel  berücksichtigt  der
Rat, ob in Zeiten günstiger Konjunktur stärkere Anpas-
sungsanstrengungen unternommen werden, während
die  Anstrengungen  in  Zeiten  ungünstiger  Konjunktur
geringer ausfallen können. Bei Mitgliedstaaten mit ho-
hem  Schuldenstand  oder  übermäßigen  makroökono-
mischen  Ungleichgewichten  oder  beidem  prüft  der
Rat, ob die jährliche Verbesserung des konjunkturbe-
reinigten Haushaltssaldos ohne einmalige und sonstige
befristete Maßnahmen über 0,5 % des BIP hinausgeht.
Bei Mitgliedstaaten des WKM2 prüft der Rat, ob der
betreffende  Mitgliedstaat  eine  zur  Erreichung  seines
mittelfristigen  Haushaltsziels  angemessene  jährliche
Verbesserung  seines  konjunkturbereinigten  Saldos
ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter
Maßnahmen verfolgt, wobei ein Richtwert von 0,5 %
des BIP zugrunde gelegt wird.

Um zu gewährleisten, dass das mittelfristige Haushalts-
ziel tatsächlich erreicht und gehalten wird,  vergewis-
sert sich der Rat, dass das Wachstum der Staatsausga-
ben  bei  gleichzeitiger  Berücksichtigung  der  einnah-
menseitig getroffenen oder vorgeschlagenen Maßnah-
men mit einer vorsichtigen Haushaltspolitik vereinbar
ist.

Die Haushaltspolitik ist als vorsichtig und somit als der
Erreichung und dauerhaften Einhaltung des mittelfris-

oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Einhaltung die-
ses Anpassungspfads ausreichen, um das mittelfristige
Ziel  im Laufe des Konjunkturzyklus zu erreichen  und
um dauerhafte Konvergenz zu erreichen [Anm. d Übs.:
Dieser Passus fehlt in der deutschen Fassung des Kom-
missionstextes].

Bei der Beurteilung des Anpassungspfads in Richtung
auf das mittelfristige Haushaltsziel berücksichtigen der
Rat  und die Kommission, ob in Zeiten günstiger Kon-
junktur stärkere Anpassungsanstrengungen unternom-
men  werden,  während  die  Anstrengungen  in  Zeiten
ungünstiger Konjunktur geringer ausfallen können. Bei
Mitgliedstaaten mit einem Schuldenstand von über 60
% des BIP oder mit ausgeprägten Risiken hinsichtlich
der Tragbarkeit ihrer Gesamtschulden prüfen der Rat
und  die  Kommission,  ob  die  jährliche  Verbesserung
des konjunkturbereinigten Haushaltssaldos ohne ein-
malige und sonstige befristete Maßnahmen  erheblich
über 0,5 % des BIP hinausgeht. Bei Mitgliedstaaten des
WKM2 prüfen der Rat und die Kommission, ob der be-
treffende Mitgliedstaat eine zur Erreichung seines mit-
telfristigen Haushaltsziels angemessene jährliche Ver-
besserung  seines  konjunkturbereinigten  Saldos  ohne
Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maß-
nahmen verfolgt, wobei ein Richtwert von 0,5 % des
BIP zugrunde gelegt wird.

Ausreichende Fortschritte in Richtung auf das mittel-
fristige Haushaltsziel werden auf der Grundlage einer
Gesamtbewertung evaluiert, bei der der strukturelle
Saldo als Referenz dient, einschließlich einer Analyse
der  Ausgaben ohne Anrechnung diskretionärer  ein-
nahmenseitiger Maßnahmen. Zu diesem Zweck prü-
fen der  Rat  und die Kommission,  ob das  Wachstum
der Staatsausgaben bei gleichzeitiger Berücksichtigung
der  einnahmenseitig  getroffenen  oder  vorgeschlage-
nen Maßnahmen  im Einklang mit  den folgenden Be-
dingungen steht:

▐

laufenden oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Ein-
haltung  dieses  Anpassungspfads  ausreichen,  um  das
mittelfristige Ziel im Laufe des Konjunkturzyklus sowie
nachhaltige Konvergenz zu erreichen.

Der Rat  und die Kommission berücksichtigen bei der
Beurteilung des Anpassungspfads in Richtung auf das
mittelfristige  Haushaltsziel,  ob  in  Zeiten  guter  wirt-
schaftlicher  Entwicklung stärkere Anpassungsanstren-
gungen unternommen werden, während die Anstren-
gungen in Zeiten schlechter wirtschaftlicher Entwick-
lung geringer ausfallen könnten. Insbesondere sind un-
erwartete  Mehr-  und  Mindereinnahmen  zu  berück-
sichtigen.  Bei  Mitgliedstaaten  mit  einem  Schulden-
stand von über 60 % des BIP oder mit ausgeprägten Ri-
siken hinsichtlich der Tragfähigkeit ihrer Gesamtschul-
den prüfen der Rat und die Kommission, ob die jährli-
che  Verbesserung  des  konjunkturbereinigten  Haus-
haltssaldos  ohne  einmalige  und  sonstige  befristete
Maßnahmen erheblich über 0,5 % des BIP hinausgeht.
Bei Mitgliedstaaten, die am WKM2 teilnehmen, prüfen
der Rat und die Kommission, ob der betreffende Mit-
gliedstaat  eine  zur  Erreichung  seines  mittelfristigen
Haushaltsziels  angemessene  jährliche  Verbesserung
seines  konjunkturbereinigten  Haushaltssaldos  ohne
Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maß-
nahmen verfolgt, wobei ein Richtwert von 0,5 % des
BIP zugrunde gelegt wird. 

Ausreichende Fortschritte in Richtung auf das mittel-
fristige Haushaltsziel werden auf der Grundlage einer
Gesamtbewertung  evaluiert,  bei  der  der  strukturelle
Haushaltssaldo als Referenz dient, einschließlich einer
Analyse  der  Ausgaben  ohne  Anrechnung  diskretio-
närer  einnahmenseitiger  Maßnahmen.  Hierzu prüfen
der  Rat  und die  Kommission,  ob das Wachstum  der
Staatsausgaben bei gleichzeitiger Berücksichtigung der
einnahmenseitig getroffenen oder geplanten Maßnah-
men  im  Einklang  mit  den  folgenden  Bedingungen
steht: 

[Streichung übernommen]
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tigen Haushaltsziels förderlich zu betrachten, wenn fol-
gende Bedingungen erfüllt sind:

a) bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushalts-
ziel erreicht haben, geht das jährliche Ausgabenwachs-
tum  nicht  über  eine  vorsichtige  mittelfristige  BIP-
Wachstumsrate hinaus, es sei denn, eine Überschrei-
tung wird durch diskretionäre einnahmenseitige Maß-
nahmen in gleicher Höhe ausgeglichen;

b) bei Mitgliedstaaten, die ihr mittelfristiges Haushalts-
ziel noch nicht erreicht haben, liegt das jährliche Aus-
gabenwachstum  unterhalb  einer  vorsichtigen  mittel-
fristigen BIP-Wachstumsrate,  es sei  denn, eine Über-
schreitung wird durch diskretionäre einnahmenseitige
Maßnahmen in  gleicher  Höhe ausgeglichen;  der  Ab-
stand  der  Staatsausgaben-Wachstumsrate  zu  einer
vorsichtigen mittelfristigen BIPWachstumsrate wird so
festgesetzt, dass eine angemessene Korrektur in Rich-
tung  des  mittelfristigen  Haushaltsziels  sichergestellt
ist;

c)  jede  diskretionäre  Senkung  bestimmter  Staatsein-
nahmen  wird  entweder  durch  Ausgabenkürzungen
oder  durch  eine  diskretionäre  Erhöhung  anderer
Staatseinnahmen in gleicher Höhe oder durch beides
ausgeglichen.

Die vorsichtige mittelfristige Wachstumsrate sollte an-
hand von Projektionen bewertet werden, die sich über
einen Zeithorizont von zehn Jahren erstrecken und re-

a) bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushalts-
ziel erreicht haben, geht das jährliche Ausgabenwachs-
tum nicht über eine mittelfristige  ▌ Referenzrate des
potenziellen BIP-Wachstums hinaus, es sei denn, eine
Überschreitung wird durch diskretionäre einnahmen-
seitige Maßnahmen in gleicher Hohe ausgeglichen;

b) bei Mitgliedstaaten, die ihr mittelfristiges Haushalts-
ziel noch nicht erreicht haben, liegt das jährliche Aus-
gabenwachstum unterhalb einer mittelfristigen ▌ Refe-
renzrate  des  potenziellen  BIP-Wachstums,  es  sei
denn,  eine  Überschreitung  wird  durch  diskretionäre
einnahmenseitige Maßnahmen in gleicher Hohe aus-
geglichen.  Der  Abstand  der  Staatsausgaben-Wachs-
tumsrate  zu  einer  mittelfristigen  ▌ Referenzrate  des
potenziellen BIP-Wachstums wird so festgesetzt, dass
eine angemessene Korrektur in Richtung des mittelfris-
tigen Haushaltsziels sichergestellt ist;

c)  bei  Mitgliedstaaten,  die  ihr  mittelfristiges  Haus-
haltsziel noch nicht erreicht haben, wird jede diskre-
tionäre Senkung der Staatseinnahmen entweder durch
Ausgabenkurzungen oder durch eine diskretionäre Er-
höhung  anderer  Staatseinnahmen  in  gleicher  Hohe
oder durch beides ausgeglichen.

Die  Gesamtausgaben  dürfen  keine  Zinszahlungen,
keine  Ausgaben für  EU-Programme,  die  vollständig
durch  Einnahmen  aus  EU-Fonds  ausgeglichen  wer-
den, und keine nicht-diskretionären Änderungen der
Ausgaben für Arbeitslosenunterstützung beinhalten.

Ein Ausgabenwachstum, das über die mittelfristigen
Referenzraten hinausgeht,  darf  nicht  als  Verletzung
des  Richtwerts  betrachtet  werden,  insofern  es  voll-
ständig durch gesetzlich vorgeschriebene Einnahmen-
steigerungen ausgeglichen wird.

Die mittelfristige ▌ Referenzrate des potenziellen BIP-
Wachstums sollte  anhand  von  vorwärts  gerichteten
Projektionen  bewertet  werden,  oder  anhand  von

a) bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushalts-
ziel erreicht haben, geht das jährliche Ausgabenwachs-
tum nicht über eine mittelfristige Referenzrate des po-
tenziellen  BIP-Wachstums hinaus,  es  sei  denn,  eine
Überschreitung wird durch diskretionäre einnahmen-
seitige Maßnahmen in gleicher Höhe ausgeglichen; 

b) bei Mitgliedstaaten, die ihr mittelfristiges Haushalts-
ziel noch nicht erreicht haben, liegt das jährliche Aus-
gabenwachstum  unterhalb  einer  mittelfristigen  Refe-
renzrate des potenziellen BIP-Wachstums, es sei denn,
eine Überschreitung wird durch diskretionäre einnah-
menseitige  Maßnahmen  in  gleicher  Höhe  ausgegli-
chen; der Abstand der Staatsausgaben-Wachstumsrate
zu  einer mittelfristigen Referenzrate  des potenziellen
BIP-Wachstums wird  so  festgesetzt,  dass  eine  ange-
messene  Korrektur  in  Richtung  des  mittelfristigen
Haushaltsziels sichergestellt ist; 

c) bei Mitgliedstaaten, die ihr mittelfristiges Haushalts-
ziel noch nicht erreicht haben, wird jede diskretionäre
Senkung der Staatseinnahmen entweder durch Ausga-
benkürzungen oder durch eine diskretionäre Erhöhung
anderer Staatseinnahmen in gleicher Höhe oder durch
beides ausgeglichen.

Die Gesamtausgaben dürfen keine Zinszahlungen, kei-
ne  Ausgaben  für  Unionsprogramme,  die  vollständig
durch Einnahmen aus Fonds der Union ausgeglichen
werden,  und  keine  nicht-diskretionären  Änderungen
der  Ausgaben für  Arbeitslosenunterstützung beinhal-
ten. 

Ein Ausgabenwachstum, das über die mittelfristige Re-
ferenzrate  hinausgeht,  darf  nicht  als  Verletzung  des
Richtwerts betrachtet werden, insofern es vollständig
durch  gesetzlich  vorgeschriebene  Einnahmensteige-
rungen ausgeglichen wird. 

Die  mittelfristige  Referenzrate  des  potenziellen  BIP-
Wachstums wird auf der Grundlage vorwärts gerichte-
ter Projektionen  und rückwärts gerichteter Schätzun-
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gelmäßig aktualisiert werden.

Wenn der Rat für Länder, die das mittelfristige Haus-
haltsziel  noch nicht erreicht haben, den Anpassungs-
pfad zur Erreichung dieses Ziels festlegt und bei Län-
dern, die dieses Ziel bereits erreicht haben, eine befris-
tete Abweichung von diesem Ziel zulässt, sofern eine
angemessene Sicherheitsmarge zum Defizit-Referenz-
wert  beibehalten und erwartet  wird,  dass  die  Haus-
haltslage im Programmzeitraum wieder zum mittelfris-
tigen  Haushaltsziel  zurückkehrt,  trägt  er  größeren
Strukturreformen Rechnung, die – auch durch Steige-
rung  des  Potenzialwachstums  –  direkte  langfristige
Kosteneinsparungseffekte  und  mithin  nachprüfbare
Auswirkungen auf die langfristige Tragfähigkeit der öf-
fentlichen Finanzen haben.

Besondere  Aufmerksamkeit  gilt  Rentenreformen,
durch  die  ein  Mehrsäulensystem  mit  einer  gesetzli-
chen,  vollständig  kapitalgedeckten  Säule  eingeführt
wird. Mitgliedstaaten, die solche Reformen durchfüh-
ren,  dürfen vom Anpassungspfad in  Richtung auf  ihr
mittelfristiges Haushaltsziel  oder von dem Ziel  selbst
mit  der  Maßgabe  abweichen,  dass  die  Abweichung
den Nettokosten der Reform für die von der öffentli-
chen Hand finanzierte Säule entspricht und vorüberge-
hend ist und dass eine angemessene Sicherheitsmarge
zum Defizit-Referenzwert beibehalten wird.

Der Rat prüft ferner, ob die im Konvergenzprogramm
enthaltenen Angaben eine engere Koordinierung der
Wirtschaftspolitik erleichtern und ob die Wirtschafts-
politik des betreffenden Mitgliedstaats mit den Grund-
zügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und
der Union vereinbar ist. Bei Mitgliedstaaten des WKM2
prüft  der  Rat  außerdem,  ob  die  im  Konvergenzpro-
gramm  enthaltenen  Angaben  eine  reibungslose  Teil-
nahme am Wechselkursmechanismus gewährleisten.

rückwärts  gerichteten  Projektionen,  falls  Letztere
nicht zu einem langsameren Anpassungspfad in Rich-
tung auf das mittelfristige Ziel führen. Die Projektio-
nen müssen regelmäßig aktualisiert werden. Die Kom-
mission macht eine transparente,  unabhängige und
mit Gründen versehene Bewertung der Methode die-
ser Projektionen öffentlich.

Wenn der Rat und die Kommission für Länder, die das
mittelfristige Haushaltsziel noch nicht erreicht haben,
den Anpassungspfad zur Erreichung dieses Ziels festle-
gen und bei Ländern, die dieses Ziel  bereits erreicht
haben, eine befristete Abweichung von diesem Ziel zu-
lassen,  sofern  eine  angemessene  Sicherheitsmarge
zum  Defizit-Referenzwert  beibehalten  und  erwartet
wird,  dass  die  Haushaltslage  im  Programmzeitraum
wieder  zum mittelfristigen  Haushaltsziel  zurückkehrt,
tragen sie größeren Strukturreformen Rechnung, die –
auch  durch  Steigerung  des  nachhaltigen Potenzial-
wachstums – direkte langfristige  positive Auswirkun-
gen auf den Haushalt  und mithin  nachprüfbare Aus-
wirkungen auf die langfristige Tragfähigkeit der öffent-
lichen Finanzen haben.

[…] 

Der Rat  und die Kommission prüfen ferner, ob die im
Konvergenzprogramm  enthaltenen  Angaben eine en-
gere  Koordinierung der  Wirtschaftspolitik  erleichtern
und  ob  die  Wirtschaftspolitik  des  betreffenden  Mit-
gliedstaats mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik
und den beschäftigungspolitischen Leitlinien der Mit-
gliedstaaten und der Union vereinbar ist. Bei Mitglied-
staaten des WKM2 prüfen
der Rat und die Kommission außerdem, ob die im Kon-

gen bestimmt.  Die  Projektionen  werden  regelmäßig
aktualisiert. Die Kommission veröffentlicht die Berech-
nungsmethode für diese Projektionen und die daraus
abgeleitete mittelfristige Referenzrate des potenziellen
BIP-Wachstums. 

Bei  der  Festlegung  des  Anpassungspfads  zur  Errei-
chung des mittelfristigen  Haushaltsziels  für  Mitglied-
staaten, die dieses Ziel noch nicht erreicht haben, und
wenn Mitgliedstaaten, die  es  bereits  erreicht  haben,
eine  befristete  Abweichung  von  diesem  Ziel  einge-
räumt wird, sofern eine angemessene Sicherheitsmar-
ge zum Defizit-Referenzwert beibehalten und erwartet
wird,  dass  die  Haushaltslage  im  Programmzeitraum
wieder  zum mittelfristigen Haushaltsziel  zurückkehrt,
tragen der Rat und die Kommission größeren Struktur-
reformen Rechnung, die — auch durch Steigerung des
nachhaltigen Potenzialwachstums — direkte langfristi-
ge positive Auswirkungen auf den Haushalt und mithin
nachprüfbare Auswirkungen auf die langfristige Tragfä-
higkeit der öffentlichen Finanzen haben. 

[…] 

Der Rat und die Kommission prüfen ferner, ob das Kon-
vergenzprogramm  die  Erreichung  dauerhafter  und
echter Konvergenz sowie die engere Koordinierung der
Wirtschaftspolitik  erleichtert  und ob die  Wirtschafts-
politik des betreffenden Mitgliedstaats mit den Grund-
zügen der Wirtschaftspolitik  und den beschäftigungs-
politischen Leitlinien der Mitgliedstaaten und der Uni-
on vereinbar  ist.  Bei  Mitgliedstaaten,  die  am WKM2
teilnehmen,  prüft der Rat außerdem, ob das Konver-
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Bei  einem  schweren  allgemeinen  Konjunkturab-
schwung kann den Mitgliedstaaten gestattet werden,
vorübergehend von dem bei einer vorsichtigen Haus-
haltspolitik im Sinne von Unterabsatz 4 gebotenen An-
passungspfad abzuweichen.

(2)  Die  Prüfung  eines  Konvergenzprogramms  durch
den Rat erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Vor-
lage des Programms. Der Rat gibt auf Empfehlung der
Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts- und
Finanzausschusses bei  Bedarf  eine Stellungnahme zu
dem Programm ab. Gelangt der Rat gemäß Artikel 121
AEUV zu der Auffassung, dass die Ziele und Inhalte des
Programms mit besonderem Verweis auf eine vorsich-
tige  Haushaltspolitik  anspruchsvoller  formuliert  wer-
den sollten, fordert er den betreffenden Mitgliedstaat
in  seiner  Stellungnahme  zur  Anpassung  des  Pro-
gramms auf.“

vergenzprogramm  enthaltenen  Angaben  eine  rei-
bungslose  Teilnahme  am  Wechselkursmechanismus
gewährleisten.

Bei einem außergewöhnlichen Ereignis, das sich der
Kontrolle  des  betreffenden  Mitgliedstaats  entzieht
und erhebliche Auswirkungen auf  den strukturellen
gesamtstaatlichen  Saldo  von mindestens  0,5  % des
BIP in einem Jahr hat, oder bei einem schweren Kon▌ -
junkturabschwung  im  Euro-Währungsgebiet  oder  in
der  EU  insgesamt kann  den  Mitgliedstaaten  aus-
nahmsweise gestattet  werden,  vorübergehend  von
dem Anpassungspfad  in Richtung auf das mittelfristi-
ge Ziel gemäß Unterabsatz 3 abzuweichen, vorausge-
setzt dies gefährdet nicht die mittelfristige Tragfähig-
keit der öffentlichen Finanzen.

(2)  Die  Prüfung  eines  Konvergenzprogramms  durch
den Rat erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Vor-
lage des Programms. Der Rat gibt auf Empfehlung der
Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts- und
Finanzausschusses bei Bedarf  eine Stellungnahme zu
dem Programm ab. Gelangt der Rat gemäß Artikel 121
AEUV zu der Auffassung, dass die Ziele und Inhalte des
Programms mit besonderem Verweis auf  den Anpas-
sungspfad  in  Richtung  auf  das  mittelfristige  Haus-
haltsziel anspruchsvoller  formuliert  werden  sollten,
fordert  er  den  betreffenden  Mitgliedstaat  in  seiner
Stellungnahme zur Anpassung des Programms auf.“

genzprogramm eine reibungslose Teilnahme am Wech-
selkursmechanismus gewährleistet. 

Bei  einem  außergewöhnlichen  Ereignis,  das  sich  der
Kontrolle des betreffenden Mitgliedstaats entzieht und
erhebliche Auswirkungen auf die Lage der öffentlichen
Finanzen hat, oder bei einem schweren Konjunkturab-
schwung  im Euro-Währungsgebiet oder in der Union
insgesamt kann den Mitgliedstaaten gestattet werden,
vorübergehend von dem Anpassungspfad in Richtung
auf das mittelfristige Haushaltsziel gemäß Unterabsatz
3 abzuweichen, vorausgesetzt dies gefährdet nicht die
mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen. 

(2) […], dass die Ziele und Inhalte des Programms mit
besonderem Verweis auf den Anpassungspfad in Rich-
tung auf das mittelfristige Haushaltsziel anspruchsvol-
ler formuliert werden sollten, fordert er den betreffen-
den Mitgliedstaat in seiner Stellungnahme zur Anpas-
sung des Programms auf.“ 

2

2
2

2

2

9. Artikel 
10 erhält 
folgende 
Fassung: 
[in finaler 
Version: 
13.]

„Artikel 10

(1)  Im  Rahmen  der  multilateralen  Überwachung  ge-
mäß Artikel 121 Absatz 3 AEUV überwacht der Rat an-
hand von Angaben der Mitgliedstaaten mit Ausnahme-
regelung sowie von Bewertungen der Kommission und
des  Wirtschafts-  und  Finanzausschusses  die  Umset-
zung der Konvergenzprogramme, um dabei insbeson-
dere  tatsächliche  oder  erwartete  erhebliche  Abwei-
chungen der Haushaltslage vom mittelfristigen Haus-
haltsziel  oder von einem angemessenen Anpassungs-
pfad in Richtung auf dieses Ziel zu ermitteln, die darauf
zurückzuführen sind, dass von einer vorsichtigen Haus-

„Artikel 10

(1)  Im  Rahmen  der  multilateralen  Überwachung  ge-
mäß Artikel 121 Absatz 3 AEUV  überwachen der Rat
und  die  Kommission anhand  von  Angaben  der  Mit-
gliedstaaten mit Ausnahmeregelung […].

„Artikel 10 

(1)  Im  Rahmen  der  multilateralen  Überwachung  ge-
mäß Artikel 121 Absatz 3 AEUV  überwachen der Rat
und  die  Kommission anhand  von  Angaben  der  Mit-
gliedstaaten mit Ausnahmeregelung […].
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haltspolitik abgewichen wurde.

Außerdem  überwacht  der  Rat  die  Wirtschaftspolitik
Mitgliedstaaten mit Ausnahmeregelung unter Berück-
sichtigung der im Konvergenzprogramm vorgegebenen
Ziele, um zu gewährleisten, dass diese Politik auf Stabi-
lität und folglich auf die Vermeidung von Verzerrungen
der  realen  Wechselkurse  und  von  übermäßigen
Schwankungen der nominalen Wechselkurse abzielt.

(2) Bei  einer erheblichen Abweichung von einer vor-
sichtigen Haushaltspolitik im Sinne von Artikel 9 Absatz
1 Unterabsatz 4 kann die Kommission zur Vermeidung
eines übermäßigen Defizits gemäß Artikel 121 Absatz 4
AEUV eine Verwarnung an den betreffenden Mitglied-
staat richten.

Außerdem  überwachen der Rat und die Kommission
die Wirtschaftspolitik Mitgliedstaaten mit Ausnahme-
regelung  unter  Berücksichtigung  der  im  Konvergenz-
programm vorgegebenen Ziele, […]. 

(2)  Bei  einer  erheblichen  Abweichung  vom  Anpas-
sungspfad in Richtung auf das mittelfristige Ziel ge-
mäß Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 3 richtet die Kom-
mission  zur  Vermeidung  eines  übermäßigen  Defizits
gemäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV eine Verwarnung an
den betreffenden Mitgliedstaat.  Eine  solche Verwar-
nung wird öffentlich gemacht. Das Europäische Par-
lament  kann  den  betreffenden  Mitgliedstaat  einla-
den, seine Politik vor seinem zuständigen Ausschuss
zu erläutern. Im Falle einer solchen erheblichen Ab-
weichung kann die Kommission eine zusätzliche Be-
richterstattung  des  betreffenden  Mitgliedstaats  an-
fordern.

Der Rat nimmt innerhalb eines Monats nach einer et-
waigen erheblichen Abweichung im Sinne des Unter-
absatzes 1 eine Empfehlung für  politische Maßnah-
men unter Festsetzung einer Frist von höchstens fünf
Monaten für die Behandlung der Abweichung auf der
Grundlage einer Empfehlung der Kommission an. Im
Falle einer besonders erheblichen Abweichung oder
in  einer  besonders  ernsten  Lage  beträgt  die  Frist
höchstens drei Monate. Der Rat macht seine Empfeh-
lung auf Vorschlag der Kommission öffentlich.

Die  Kommission  überwacht  die  in  der  Empfehlung
enthaltenen  Maßnahmen  auf  der  Grundlage  von
Kontrollbesuchen  gemäß  Artikel  -11  dieser  Verord-
nung und erstellt  einen Bericht  für  den Rat.  Dieser
Bericht  wird  innerhalb  eines  Monats  öffentlich  ge-

Außerdem  überwachen der  Rat  und die Kommission
die Wirtschaftspolitik der nicht teilnehmenden Staaten
unter  Berücksichtigung  der  im  Konvergenzprogramm
vorgegebenen Ziele, […]. 

(2)  Bei  einer  festgestellten  erheblichen  Abweichung
vom Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige
Haushaltsziel im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 Unterab-
satz 3 dieser Verordnung richtet die Kommission zur
Vermeidung eines übermäßigen Defizits eine Verwar-
nung gemäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV an den betref-
fenden Mitgliedstaat.

[nicht aufgenommen]

Der Rat prüft innerhalb eines Monats nach dem Zeit-
punkt der Annahme der Verwarnung gemäß Unterab-
satz  1  die  Lage und nimmt auf  der  Grundlage einer
Empfehlung der Kommission gemäß Artikel 121 Absatz
4 eine Empfehlung über die erforderlichen politischen
Maßnahmen an. In der Empfehlung wird eine Frist von
höchstens fünf Monaten für die Behebung der Abwei-
chung festgelegt. Die Frist wird auf drei Monate ver-
kürzt,  wenn die  Kommission in  ihrer  Verwarnung zu
der Auffassung gelangt, dass die Lage besonders ernst
ist  und  dringende  Maßnahmen  erfordert.  Der  Rat
macht seine Empfehlung auf Vorschlag der Kommissi-
on öffentlich. […]. 

[nicht aufgenommen]
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Eine  Abweichung  von  einer  vorsichtigen  Haushalts-
politik ist als erheblich zu betrachten, wenn folgende
Voraussetzungen erfüllt sind: 

das Ausgabenwachstum geht über das mit einer vor-
sichtigen Haushaltspolitik zu vereinbarende Maß hin-
aus und die Überschreitung wird nicht durch diskretio-

macht.

Falls  der  betreffende  Mitgliedstaat  innerhalb  der
Frist, die in einer Empfehlung des Rates im Sinne von
Unterabsatz  2 festgesetzt  wurde,  keine angemesse-
nen Maßnahmen ergreift, empfiehlt die Kommission
unverzüglich dem Rat festzustellen, dass keine wirk-
samen Maßnahmen ergriffen wurden. Wird die Emp-
fehlung nicht binnen zehn Tagen nach ihrer Annahme
durch  die  Kommission  vom  Rat  mit  qualifizierter
Mehrheit abgelehnt, so gilt der Beschluss als vom Rat
angenommen.  Gleichzeitig  richtet  der  Rat  auf  Vor-
schlag der  Kommission einen förmlichen Bericht  an
den Europäischen Rat.

Das Verfahren von der Empfehlung des Rates gemäß
Unterabsatz 2 bis zu der endgültigen Empfehlung und
dem endgültigen Bericht des Rates an den Europäi-
schen Rat gemäß Unterabsatz 4 darf nicht länger als
sechs Monate dauern.

Eine  Abweichung von  dem  mittelfristigen  Ziel  oder
von dem angemessenen Anpassungspfad in Richtung
auf dieses Ziel wird auf der Grundlage einer Gesamt-
bewertung evaluiert,  bei  der  der  strukturelle  Saldo
als  Referenz  dient,  einschließlich  einer  Analyse  der
Ausgaben  ohne  Anrechnung  diskretionärer  einnah-
menseitiger  Maßnahmen, wie in Artikel  9 Absatz 1
festgelegt.

Für die Bewertung, ob die Abweichung  erheblich ist,
werden unter anderem folgende Kriterien herangezo-
gen:

Bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushalts-
ziel nicht erreicht haben, gilt bei der Beurteilung der
Veränderung  des  strukturellen  Saldos  eine  Abwei-

Ergreift  der betreffende Mitgliedstaat nicht innerhalb
der Frist, die in einer Empfehlung des Rates im Sinne
von  Unterabsatz  2  festgesetzt  wurde,  angemessene
Maßnahmen,  so  empfiehlt  die  Kommission  dem  Rat
unverzüglich, mit  qualifizierter  Mehrheit  einen  Be-
schluss mit  der Feststellung anzunehmen, dass keine
wirksamen Maßnahmen ergriffen wurden. 
[…]. 
Nimmt der Rat nicht zur Empfehlung der Kommission
den Beschluss an, dass keine wirksamen Maßnahmen
ergriffen  wurden,  und  unterlässt  es  der  betreffende
Mitgliedstaat weiterhin, geeignete Maßnahmen zu er-
greifen,  so  empfiehlt  die  Kommission  einen  Monat
nach  ihrer  früheren  Empfehlung  dem  Rat,  den  Be-
schluss anzunehmen, dass keine wirksamen Maßnah-
men ergriffen wurden. Wird der Beschluss nicht inner-
halb  von  zehn  Tagen  nach  der  Annahme  durch  die
Kommission  vom  Rat  mit  einfacher  Mehrheit  abge-
lehnt, so gilt er als vom Rat angenommen. […] 

[nicht aufgenommen]

(3)  Eine  Abweichung  von  dem  mittelfristigen  Haus-
haltsziel  oder  von  dem  angemessenen  Anpassungs-
pfad in Richtung auf dieses Ziel wird auf der Grundlage
einer Gesamtbewertung evaluiert, bei der der struktu-
relle Haushaltssaldo als Referenz dient, einschließlich
einer Analyse der Ausgaben ohne Anrechnung diskre-
tionärer einnahmenseitiger Maßnahmen, wie in Artikel
9 Absatz 1 festgelegt.

Für die Bewertung, ob die Abweichung erheblich ist,
werden  insbesondere  folgende  Kriterien  herangezo-
gen: 

a) Bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushalts-
ziel nicht erreicht haben, bei der Beurteilung der Ver-
änderung  des  strukturellen  Haushaltssaldos,  ob  die
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näre einnahmensteigernde Maßnahmen ausgeglichen
oder  diskretionäre  einnahmensenkende  Maßnahmen
werden nicht durch Ausgabenkürzungen ausgeglichen,
und die Gesamtauswirkung dieser Abweichung auf den
Haushaltssaldo beträgt in einem Jahr mindestens 0,5 %
des BIP oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren im
Durchschnitt mindestens 0,25 % des BIP jährlich.

Eine solche Abweichung bleibt unberücksichtigt, wenn
der betreffende Mitgliedstaat sein mittelfristiges Haus-
haltsziel  erheblich  übertroffen  hat,  wobei  etwaigen
übermäßigen makroökonomischen Ungleichgewichten
Rechnung getragen wird, und wenn die im Stabilitäts-
programm dargelegten Haushaltspläne dieses Ziel  im
Programmzeitraum nicht gefährden.

Ebenfalls  unberücksichtigt  bleiben  kann  eine  solche
Abweichung  bei  einem  schweren  allgemeinen  Kon-
junkturabschwung.

(3) Hält die erhebliche Abweichung von einer vorsichti-
gen Haushaltspolitik an oder ist sie besonders schwer-
wiegend, richtet der Rat auf Empfehlung der Kommis-
sion  an  den  betreffenden  Mitgliedstaat  die  Empfeh-
lung,  die  notwendigen  Korrekturmaßnahmen  zu  er-
greifen. Der Rat macht seine Empfehlung auf Vorschlag
der Kommission öffentlich.“

[nicht vorhanden]

chung als erheblich, wenn sie in einem Jahr mindes-
tens 0,5 % des BIP oder in zwei aufeinanderfolgenden
Jahren  im  Durchschnitt  mindestens  0,25  %  des  BIP
jährlich  beträgt;  bei  der  Beurteilung  der  Ausgaben-
entwicklung ohne Anrechnung diskretionärer einnah-
menseitiger  Maßnahmen,  ob  die  Abweichung  eine
Gesamtauswirkung auf den Haushaltssaldo von min-
destens 0,5 % des BIP in einem Jahr oder kumulativ in
zwei aufeinanderfolgenden Jahren hat.

[…] 

Ebenfalls  unberücksichtigt  bleiben  kann  eine  solche
Abweichung  bei  einem außergewöhnlichen Ereignis,
das  sich  der  Kontrolle  des  betreffenden  Mitglied-
staats entzieht und erhebliche Auswirkungen auf den
strukturelle gesamtstaatlichen Saldo von mindestens
0,5  %  des  BIP  in  einem  Jahr  hat,  oder bei  einem
schweren allgemeinen Konjunkturabschwung,  voraus-
gesetzt dies gefährdet nicht die mittelfristige Tragfä-
higkeit der öffentlichen Finanzen.

(3) Halt die erhebliche Abweichung vom Anpassungs-
pfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel
an oder ist sie besonders schwerwiegend, richtet  die

Kommission  an den betreffenden Mitgliedstaat  die▌
Empfehlung,  die  notwendigen  Korrekturmaßnahmen
zu ergreifen. Der Rat macht die Empfehlung öffent▌ -
lich.  Das Europäische Parlament kann den betreffen-
den Mitgliedstaat einladen, seine Politik vor seinem
zuständigen Ausschuss zu erläutern.

(3a) Gibt es eine Einladung zu einem Treffen zwischen
dem zuständigen Ausschuss des Europäischen Parla-
ments und einem Mitgliedstaat zur Erläuterung eines
Standpunkts,  einer  erforderlichen  Maßnahme  oder
einer Abweichung von den Anforderungen in dieser

Abweichung in einem Jahr mindestens 0,5 % des BIP
oder in zwei  aufeinanderfolgenden Jahren im Durch-
schnitt mindestens 0,25 % des BIP jährlich beträgt; 
b) bei der Beurteilung der Ausgabenentwicklung ohne
Anrechnung  diskretionärer  einnahmenseitiger  Maß-
nahmen, ob die Abweichung eine Gesamtauswirkung
auf den Haushaltssaldo von mindestens 0,5 % des BIP
in einem Jahr oder kumulativ in zwei aufeinanderfol-
genden Jahren hat. 

[…] 

Ebenfalls  unberücksichtigt  bleiben  kann  eine  solche
Abweichung  bei  einem  außergewöhnlichen  Ereignis,
das sich der Kontrolle des betreffenden Mitgliedstaats
entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beein-
trächtigt,  oder  bei  einem  schweren  Konjunkturab-
schwung im Euro-Währungsgebiet oder in der Union
insgesamt, vorausgesetzt dies gefährdet nicht die mit-
telfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen.“ 

[nicht aufgenommen]

[nicht aufgenommen]

3
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Verordnung,  wird  das  Treffen  einberufen  unter  der
Schirmherrschaft entweder 

a) des Europäischen Parlaments,

b) des Parlaments des betreffenden Mitgliedstaats,

c) des Parlaments der rotierenden Präsidentschaft.“

9a. 
Folgender 
Artikel 
wird 
eingefügt:
[in finaler 
Version: 
15.]

[nicht vorhanden] „Artikel -11

(1) Die Kommission führt einen ständigen Dialog mit
Behörden  der  Mitgliedstaaten  im Einklang  mit  den
Zielen dieser Verordnung. Zu diesem Zweck führt die
Kommission in allen Mitgliedstaaten Besuche im Hin-
blick auf  einen regelmäßigen Dialog und erforderli-
chenfalls zur Kontrolle durch.

Die Kommission kann,  falls  sie dies für sachgerecht
hält,  Vertreter  der  Europäischen  Zentralbank  oder
weiterer  relevanter  Institutionen  zur  Teilnahme  an
dem Dialog und den Kontrollbesuchen einladen.

(2) Wenn die Kommission den Dialog oder Kontrollbe-
suche  organisiert,  übermittelt  sie  den  betreffenden
Mitgliedstaaten  gegebenenfalls  ihre  vorläufigen  Er-
kenntnisse im Hinblick auf Bemerkungen.

(3) Im Rahmen der Dialogbesuche prüft die Kommis-
sion  die  aktuelle  Wirtschaftslage  im  Mitgliedstaat
und ermittelt eventuelle Risiken oder Probleme in Be-
zug auf die Erfüllung der Ziele dieser Verordnung.

(4)  Im  Rahmen  der  Kontrollbesuche  überwacht  die
Kommission die Prozesse und überprüft, dass im Ein-
klang mit den Beschlüssen des Rates oder der Kom-
mission gemäß den  Zielen dieser  Verordnung Maß-

„Artikel -11 

(1)  Die  Kommission  gewährleistet  gemäß den Zielen
dieser Verordnung einen ständigen Dialog mit den zu-
ständigen Behörden der Mitgliedstaaten. […]

(3) Handelt es sich bei dem betroffenen Mitgliedstaat
um einen teilnehmenden Mitgliedstaat oder um einen
Mitgliedstaat, der am WKM2 teilnimmt, kann die Kom-
mission  gegebenenfalls  Vertreter  der  Europäischen
Zentralbank einladen, an den Überwachungsmissionen
teilzunehmen. 

(5) Bei der organisatorischen Vorbereitung der Missio-
nen gemäß Absatz 2 übermittelt die Kommission den
betreffenden Mitgliedstaaten  ihre  vorläufigen  Befun-
de, damit diese Anmerkungen dazu formulieren kön-
nen. 

[unter (1)] […] Zu diesem Zweck führt die Kommission
insbesondere Missionen zum Zwecke der  Bewertung
der wirtschaftlichen Lage in dem Mitgliedstaat und der
Ermittlung  von  Risiken  oder  Schwierigkeiten  bei  der
Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung durch.

(2)  Die  Kommission  kann  zum  Zwecke  der  Überwa-
chung vor Ort Missionen verstärkter Überwachung für
Mitgliedstaaten  durchführen,  die  Gegenstand  von
Empfehlungen gemäß Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel
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3
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nahmen ergriffen wurden.

Kontrollbesuche finden nur in außerordentlichen Fäl-
len und nur dann statt, wenn bezüglich der Erfüllung
dieser Ziele erkennbare Risiken oder Probleme beste-
hen.

(5) Die Kommission informiert  den Wirtschafts- und
Finanzausschuss  über  die  Gründe von  Kontrollbesu-
chen.

(6)  Die  Mitgliedstaaten  treffen  alle  erforderlichen
Maßnahmen, um den Dialog und die Kontrollbesuche
zu erleichtern. Auf Ersuchen der Kommission gewähr-
leisten die Mitgliedstaaten die Unterstützung aller re-
levanten  nationalen  Behörden  für  die  Vorbereitung
und Durchführung des Dialogs und der Kontrollbesu-
che.“

10 Absatz 2 AEUV sind. 

[nicht aufgenommen]

[nicht aufgenommen]

[unter (2)] […] Die betreffenden Mitgliedstaaten stellen
sämtliche Informationen zur Verfügung, die zur Vorbe-
reitung und Durchführung solcher Missionen erforder-
lich sind.

(4) […].“ 

3

3

3

9b. Artikel
11 erhält 
folgende 
Fassung:

[nicht vorhanden] „Artikel 11

Im  Rahmen  der  multilateralen  Überwachung  nach
dieser Verordnung nehmen der Rat und die Kommis-
sion die Gesamtbewertung nach Artikel 121 Absatz 3
AEUV vor.“

[nicht aufgenommen] 3

9c. 
Folgender 
Artikel 
wird 
eingefügt:

[nicht vorhanden] „Artikel 11a

Das Europäische Parlament und der Rat bewerten die
Durchführung dieser Verordnung auf der Grundlage
eines jährlichen Berichts der Kommission.“

[nicht aufgenommen] 3

9d. 
Folgender 

[nicht vorhanden] „Artikel 12a: Überprüfung

(1) Bis zum ...* und danach alle drei Jahre veröffent-

„Artikel 12a 

(1) Bis vom 14. Dezember 2014 und danach alle fünf 3
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Artikel 
wird 
eingefügt:
[in finaler 
Version: 
16.]

licht die Kommission einen Bericht über die Anwen-
dung dieser Verordnung.

(2) Der Bericht und eventuelle flankierende Vorschlä-
ge  werden  dem  Europäischen  Parlament  und  dem
Rat übermittelt.

(3)  Wenn  in  dem  Bericht  Behinderungen  des  ord-
nungsgemäßen Funktionierens der Bestimmungen in
den Verträgen über die Wirtschafts- und Währungsu-
nion  ermittelt  werden,  muss  er  die  notwendigen
Empfehlungen an den Europäischen Rat enthalten.

(4) Der Bericht enthält  einen Vorschlag zur  Auswei-
tung der umgekehrten qualifizierten Mehrheit im Rat
auf  alle  in  dieser  Verordnung aufgeführten  Verfah-
rensschritte.

(5) Bis  ...  *  legt die  Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat einen Bericht vor, dem gege-
benenfalls  Legislativvorschläge  beiliegen,  um  nach
Unionsregeln einen Anreizmechanismus einzurichten,
durch den Garantien für einige Initiativen für projekt-
bezogene Anleihen im Rahmen von EU 2020 gewährt
werden sollen.

* ABl. bitte Datum eintragen: ein Jahr nach dem In-
krafttreten dieser Verordnung.“

Jahre veröffentlicht die Kommission einen Bericht über
die Anwendung dieser Verordnung.
[…] 

(3) Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und
dem Rat übermittelt.“

[nicht aufgenommen]

[nicht aufgenommen]

[nicht aufgenommen]

3

3

3

3

10. [in 
finaler 
Version: 
17.]

Alle in der Verordnung enthaltenen Bezugnahmen auf
„Artikel  99“ werden durchgängig durch „Artikel  121“
ersetzt.

[…] […] 

Artikel 2 Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer […] […] 
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Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union
in Kraft.
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